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Interview mit Herrn Landrat Jörg Bensberg

Herr Bensberg, zum Bauen gehören mehr
als ein Grundstück, Steine und Mörtel.Wer
den Traum von den eigenen vier Wänden
realisieren will, hat im Vorfeld viel zu
bedenken. Bei welchen Fragen hilft der
Landkreis Ammerland? 

Das sind zum Beispiel Fragen wie: Ist ein
Grundstück überhaupt bebaubar? Was darf
darauf gebaut werden? Welche Geschos-
sigkeit ist möglich? Wie viele Stellplätze
werden benötigt? Da unsere Bauwilligen
ihre Projekte möglichst reibungslos und
zügig durchführen sollen, versteht sich
unser Bauamt als Berater und Partner bei
allen zu klärenden Fragen.

Macht ein Hausbau in den jetzigen wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten denn Sinn?

Ja, natürlich. Gerade die aktuelle Situation
zeigt, dass Immobilien wertbeständiger als
Aktien sind, deren Notierungen aktuell dra-
matisch gesunken sind. So ist trotz stei-
gender Grundstücks- und Baukosten der
Wunsch nach den eigenen vier Wänden
nach wie vor ungebrochen. Dabei darf man
nicht vergessen, dass das eigene Haus oder
die eigene Wohnung einen wichtigen Bau-
stein bei der Altersvorsorge darstellt.

Was zieht die Häuslebauer ins Ammer-
land?

Es lockt vor allem unsere gute Infrastruk-
tur: eine intakte und attraktive Umwelt,
hervorragende Kindergärten und Schulen
verbunden mit zahlreichen Freizeit-, Sport-
, Kultur- und Erholungsmöglichkeiten. Auch
die Nähe zum Arbeitsplatz spielt eine wich-
tige Rolle. Und natürlich die Zahl der ange-
botenen Baugrundstücke in jeder ge-
wünschten Lage und Größe. Bauland ist
im Ammerland günstig: Der Quadratmeter
liegt ca. zehn Prozent unter dem nieder-
sächsischen Landesdurchschnitt und ist
somit nur halb so hoch wie im Bundes-
durchschnitt. Auch deshalb liegt bei uns

der Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser
an den neu errichteten Häusern bei über
95 Prozent, damit gehört unser Landkreis
zu den Spitzenreitern bundesweit.

Was hat das Ammerland darüber hinaus zu
bieten? 

Wir sind eine prosperierende Wirtschafts-
region, deren Arbeitslosenquote zu den
niedrigsten in ganz Niedersachsen gehört.
Daneben bieten wir die Rahmenbedingun-
gen, die die Menschen brauchen, um sich
für Kinder und Familie zu entscheiden: gute
und vielfältige Betreuungsmöglichkeiten
und zusätzliche Unterstützung durch unse-
re Familienservicebüros. Und natürlich die
traumhafte Ammerländer Parklandschaft.

Besonders die Nachhaltigkeit des Bauens,
insbesondere das Thema Energieeinspa-
rung, spielt beim Bauen eine immer größe-
re Rolle. Woran sollte man dabei denken? 

Energieeinsparung und die Nutzung rege-
nerativer Energien haben im Bauwesen
schon lange an Bedeutung gewonnen. Eine
energieeffiziente Bauweise wirkt den stei-
genden Heizkosten entgegen; Investitio-
nen in Wärmedämmung und ressourcen-
schonende Haustechnik machen sich
schnell bezahlt. Als Landkreis bemühen wir
uns dabei, ein gutes Vorbild zu sein: So
haben wir bereits 2003 für das Kreishaus
ein Energiekonzept entwickelt und den
Stromverbrauch nachhaltig gesenkt. Wir
haben unsere Kreisgebäude saniert und
den Heizenergieverbrauch in den letzten
fünf Jahren um fast ein Viertel gesenkt.
Seit 2006 haben wir eine Fotovoltaikanla-
ge auf dem Kreishausdach und seit Anfang
2008 versorgen wir unsere Liegenschaf-
ten mit Strom aus erneuerbaren Energien.

Was empfehlen Sie jedem Bauwilligen?

Sich sofort neue Fahrräder anzuschaffen,
um die schöne Ammersche Landschaft zu
erkunden!
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1. Das Baugrundstück

Auswahl

Ein geeignetes Grundstück können Sie in
der Regel auf dem „freien“ Markt, über die
Gemeindeverwaltungen, über Zeitungsan-
noncen, im Internet oder über Immobilien-
makler finden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der
persönlichen Einsichtnahme örtlicher Be-
bauungspläne beim Bauamt der jeweili-
gen Gemeindeverwaltung.
Sie haben bei der Auswahl individuelle per-
sönliche Aspekte und zusätzlich baurecht-
liche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. So
muss z. B. unabhängig von den städtebau-
lichen Voraussetzungen ein Baugrundstück
erschlossen sein.

Checkliste für den Standort des Grund-
stücks (persönlich)
� Geschäfte
� Bushaltestelle
� Ärzte
� Öffentliche Verkehrsmittel
� Kurze Entfernungen zum Arbeitsplatz,

Kindergarten, Schule
� Garten
� Grundstücksgröße
� Zentrale Lage
� Freizeitangebote

Baurechtliche Vorüberlegungen

Vor dem Grundstückserwerb sollten Sie
sich zunächst einmal bei der zuständigen

Gemeinde oder bei uns erkundigen, ob das
Grundstück nach den planungsrechtlichen
Vorgaben und dem Stand der Erschließung
tatsächlich ein Baugrundstück ist und wie
es bebaut werden kann.

Dabei ist für Ihre Bauabsichten von ent-
scheidender Bedeutung, ob das Baugrund-
stück im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes, im unbeplanten Innenbereich
oder im sogenannten Außenbereich liegt.
Detaillierte Ausführungen entnehmen Sie
bitte Kapitel 2.
Vorsorglich machen wir darauf aufmerk-
sam, dass ein Wochenend- bzw. Ferienhaus
bzw. ein Grundstück im Wochenendhaus-
gebiet nicht zum dauernden Wohnen ge-
eignet ist.

Fragen Sie nach, um weitere Probleme, die
sich z. B. aus vorhandenen Altlasten, dem
Denkmal- oder Naturschutz, Baulasten
oder auch einer fehlenden Zufahrt bzw.
Erschließung ergeben, rechtzeitig zu erken-
nen und zu berücksichtigen.
Unsere Bauabteilung gibt Ihnen gerne Aus-
künfte über Bebauungsmöglichkeiten (z.
B. zu den Themen Geschosszahl, Dachaus-
bau, Standort Garage, Baugrenzen).

Erschließung

Zum Zweck einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung ist ein Grundstück voll-
ständig  erschlossen, wenn 

� eine Anbindung an eine öffentliche
Straße,

� eine Versorgungsleitung für Elektrizität,
� eine Versorgungsleitung für Wasser und
� eine gesicherte Entsorgung für Abwasser 
vorhanden sind.

Die Erschließung muss die Benutzung
ermöglichen, eine Fertigstellung zum Zeit-
punkt der Grundstückswahl / einer evtl.
Bauantragstellung ist nicht notwendig.

Die Gemeinden erklären mit ihren Stel-
lungnahmen im Baugenehmigungsverfah-
ren, ob die Erschließung gesichert ist.
Befreiungen von der Notwendigkeit einer
gesicherten Erschließung sind grundsätz-
lich ausgeschlossen.
Selbst wenn das Grundstück baureif
(erschlossen) ist, wissen Sie noch nicht, was
oder wie Sie tatsächlich bauen dürfen.

Prüfliste für den Erwerb
(baurechtlich)

� Erschließung
� allgemeine Bebaubarkeit – ggf. über Bau-

voranfrage
� ggf. Bebauungs- und Flächennutzungs-

plan einsehen
� Grund- und Geschossfläche
� Baulastenverzeichnis einsehen
� private Wegerechte
� sonstige Nutzungsrechte Dritter
� Grundstücks- und Nebenkosten
� bei vorhandenen Gebäuden: Bauge-

nehmigung einsehen

Erwerb

Bevor Sie sich endgültig für ein Grundstück
entscheiden, sollten Sie es genauer ken-
nen lernen. Eine wichtige Rolle spielt die
Untergrundbeschaffenheit. Bei felsigem
oder moorigem Boden und / oder hohem
Grundwasserspiegel müssen beispielswei-
se entsprechende Vorkehrungen getroffen
werden, die auch die Baukosten erhöhen.
Auskünfte erhalten Sie von der jeweiligen
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Gemeinde, von Baugeschäften am Ort oder
von Nachbarn.
Erkundigen Sie sich auch genau, wie die
Gegend um das Grundstück in den nächs-
ten Jahren aussehen wird. Garantien für
eine ruhige Lage auf Lebenszeit gibt es nir-
gends, doch kann man bei der Gemeinde-
verwaltung erfahren, ob in der Nähe grö-
ßere Baugebiete geplant sind. Achten Sie
auch darauf, dass Nachbargebäude 
oder hohe Bäume das Haus nicht ungüns-
tig beschatten.
Im Normalfall wird beim Grundstückskauf
der Kaufpreis vollständig bezahlt.
Daneben gibt es aber noch andere Kauffor-
men, z. B. die Nutzung im Wege des Erbbau-
rechts. Dies ist ein grundbuchgesichertes
Recht zur baulichen Nutzung eines frem-
den Grundstücks über einen festgelegten
Zeitraum, oftmals für 99 Jahre.

Grundstückswerte

Auskünfte über Bodenwerte von Grund-
stücken erhalten Sie bei der Geschäftsstel-
le des Gutachterausschusses beim Katas-
teramt. Aufgrund von Kartenübersichten
können Sie dort die jeweils aktuellen
Bodenrichtwerte in Erfahrung bringen, die
einen ersten guten Anhalt für Grund-
stückspreise darstellen.
Dieser Wert stellt jedoch nicht den Preis
dar, der auf dem freien Markt erzielt wird.

Nebenkosten

Beim Grundstückskauf beachten Sie bitte,
dass neben den Grundstückskosten zumin-
dest noch folgende Nebenkosten hinzu-
kommen:
� Grunderwerbsteuer
� Notariats- und Grundbuchkosten 
� ggf. Straßen, Kanal- und Wassergebühr
� ggf. weitere Kosten (Vermessung, Makler)

Notarkosten

Die Notariats- und Grundbuchkosten
betragen in der Regel bis zu 1,5 % des Kauf-

preises. Kaufen Sie ein „freies“ Grundstück
ohne Bebauung, werden die Kosten – wie
aufgeführt – berechnet.

Soweit Sie ein bereits bestehendes Objekt
erwerben oder einen Vertrag mit einem
Bauträger über die Immobilie abschließen,
werden die Gebühren von der im Vertrag
genannten Summe berechnet.

Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer wird vom Finanz-
amt erhoben. Es werden Ihnen 3,5 % des
vereinbarten Kaufpreises (Grundstücks-
wert) in Rechnung gestellt.

Erwerben Sie gemeinsam mit dem Grund-
stück auch eine auf diesem errichtete
Immobilie wird die Grunderwerbsteuer –
soweit im Kaufvertrag enthalten – auch
vom Gebäudewert verlangt. Bei einem
Wert von 200.000 Euro werden Ihnen
demnach 7.000 Euro Grunderwerbsteuer
berechnet.

Erschließungskosten

Ist Ihr Grundstück noch nicht erschlossen
oder wird aufgrund der Teilung eines alten
größeren Grundstücks in mehrere Bauplät-
ze eine erneute Erschließung notwendig,
sollten Sie diese Kosten in der Finanzpla-
nung berücksichtigen. Das Bauamt der
zuständigen Gemeinde informiert Sie.

Die Erschließungskosten richten sich nach
den tatsächlich entstehenden Kosten. Ob-
gleich die Gemeinde einen Teil der Kosten
übernimmt, haben Sie als Grundstücksei-
gentümer in der Regel  den größten Anteil
zu übernehmen. Die Höhe der Kosten
hängt von vielen Faktoren ab: So können
breite Gehwege auf beiden Seiten, ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen, Grünflä-
chen mit Bäumen oder Parkplätze zu er-
höhten Kosten führen. Näheres regeln die
Satzungen der zuständigen Gemeinden.

Weiterhin müssen Sie die Hausanschluss-
kosten für Strom, Gas,Wasser,Telefon oder
Kabelanschluss in die Finanzplanung ein-
beziehen. Nähere Angaben hierzu erhalten
Sie bei den örtlichen Wasser-, Energie- und
Telefonanbietern.

Sonstige Nebenkosten

Beim Grundstückskauf können weitere
Nebenkosten Ihren Geldbeutel belasten.
Ist Ihr Grundstück noch nicht amtlich ver-
messen, kommen Vermessungsgebühren
in Abhängigkeit von der Größe / dem Wert
des Grundstückes und dem Zeitaufwand
für die Vermessung auf Sie zu (gemäß Kos-
tenordnung für das amtliche Vermessungs-
wesen).

Haben Sie ein Grundstück / Haus über
einen Makler erworben, fällt die indivi-
duelle Maklerprovision an.
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2. Das öffentliche Baurecht – Bauplanungsrecht

Das öffentliche Baurecht umfasst die
Gesamtheit aller Rechtsvorschriften, die
die Nutzung des Bodens regeln und die
Zulässigkeit von Bauvorhaben bestimmen.
Das Baurecht lässt sich in das Baupla-
nungsrecht und das Bauordnungsrecht
(Kapitel 3) unterteilen.
Das Bauplanungsrecht ist als Bundesge-
setz bundesweit einheitlich im Baugesetz-
buch (BauGB), das sich vor allem mit der
Bauleitplanung befasst sowie in der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO), die die
bauliche Nutzung von Grundstücken vor-
gibt, geregelt.

Im Vordergrund stehen Ausführungen, wel-
che baulichen Anlagen („Was?“) an wel-
chem Standort („Wo?“) zulässig sind.
Jedes Grundstück innerhalb eines Gemein-
debereiches kann in die folgenden im Bau-
gesetzbuch näher definierten Planungska-
tegorien eingeordnet werden:
� Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
� Innerhalb eines im Zusammenhang

bebauten Ortsteiles (= unbeplanter
Innenbereich)

� Außenbereich 

Bauleitpläne

Bauleitpläne sind der Flächennutzungs-
plan (vorbereitender Bauleitplan) und der
Bebauungsplan (rechtsverbindlicher Bau-
leitplan). Unter Abwägung der öffentlichen
und privaten Interessen sollen die Gemein-
den die Bauleitpläne aufstellen, soweit es
für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich ist. Neben einer nach-

haltigen städtebaulichen Entwicklung und
einer sozialgerechten Bodennutzung
haben die Bauleitpläne zum Ziel, eine men-
schenwürdige Umwelt zu erhalten oder zu
schaffen und die natürlichen Lebensgrund-
lagen zu sichern.

Der Flächennutzungsplan gibt für das ge-
samte Gemeindegebiet entsprechend der
voraussehbaren Bedürfnisse der Gemein-
de eine grobe Übersicht über die vorhan-
denen oder geplanten Bodennutzungen
(z. B. Fläche für die Landwirtschaft, Wohn-
fläche, Gewerbefläche).

Eine konkrete und detaillierte Angabe über
die Zulässigkeit eines Bauvorhabens ent-
hält der Bebauungsplan, der aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln ist.

Vorhaben im Bebauungsplangebiet

Der Bebauungsplan gibt der Gemeinde ein
Instrument zur Regelung der städtebauli-
chen Planungen. Er enthält rechtsverbind-
liche Festsetzungen und hat einen festge-
legten räumlichen Geltungsbereich. Aus
städtebaulichen Gründen können verschie-
dene Festsetzungen getroffen werden wie
z. B.:
� die Art der baulichen Nutzung (Wohnge-

biet, Dorfgebiet, Gewerbegebiet)
� das Maß der baulichen Nutzung (max.

Höchstmaße der Bebauung)
� die überbaubaren Grundstücksflächen

(Grenzen, über die Sie nicht bauen dür-
fen bzw. Linien, an die Sie direkt bauen
müssen) 

� die freizuhaltenden Pflanzstreifen, die
Versorgungs- und die Grünflächen

� der Haustyp (z. B. Einzelhaus), die Dach-
neigung oder die Farbgebung einzelner
Bauteile. Darüber hinaus können  spe-
zielle Gestaltungsvorgaben festgelegt
werden.

Als Bauinteressent sollten Sie sich vorab bei
der Gemeinde über den Inhalt des Bebau-
ungsplanes informieren, um zu beurteilen,
ob sich die Festsetzungen mit den eige-
nen Planungsabsichten decken.
Wenn das Bauvorhaben die Festsetzungen
des Bebauungsplanes einhält, haben Sie
einen  Rechtsanspruch auf Erteilung einer
Baugenehmigung.

Ausnahmen und Befreiungen
vom Bebauungsplan

Bei einer untergeordneten Abweichung
von den planungsrechtlichen Zulässigkeits-
kriterien (Festsetzungen) kann ein zu-
nächst unzulässiges Vorhaben durch eine
Ausnahme und / oder Befreiung doch noch
ermöglicht werden.

Das Baugesetzbuch beinhaltet zum einen
die Möglichkeit, von Festsetzungen des
Bebauungsplanes abzuweichen, sofern
eine Ausnahme ausdrücklich im Bebau-
ungsplan vorgesehen ist. Eine Ausnahme
brauchen Sie nicht gesondert beantragen.
Zum anderen können Sie einen Befreiungs-
antrag stellen. Eine Befreiung ist im Gegen-
satz zur Ausnahme schriftlich zu beantra-
gen und wird nicht ausdrücklich im Bebau-
ungsplan aufgeführt.

Befreiungen von den Festsetzungen sind
jedoch nur möglich, wenn die Grundzüge
der gemeindlichen Planungsabsichten
nicht berührt werden. In aller Regel muss
eine besondere, atypische (Grundstücks-)
Situation die sehr restriktiv zu behandeln-
de Befreiung rechtfertigen.
Individuelle personenbezogene Gründe
sind nicht baurechtsrelevant.
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wohn · gewerblich · landwirtschaftliche bauten
horst henkensiefken
wemkendorfer weg 9
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planungsbüro
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telefax 0 44 02 / 6 99 61
info@horst-henkensiefken.de
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gerne
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Die Firma Klaus Büsing, Bauunternehmen, verfügt über langjährige Erfahrung bei der Ausfüh-
rung von Bauarbeiten jeglicher Art.

Wir bauen nicht nur Häuser „von der Stange“ oder „Typenhäuser“, sondern bauen „Ihr Haus“
ganz individuell nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen.

Nach den Regeln der geltenden Bestimmungen
und Vorschriften, sowie den Anforderungen an
ein gesundes, ökologisches und energiesparen-
des Bauen, führen wir alle erforderlichen Arbei-
ten aus.

Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Hause
begrüßen zu dürfen. Eine gute und qualifizierte
Beratung ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

• Planung, Entwurf und Bauleitung
• Erstellung schlüsselfertiger Häuser
• Energiesparhäuser
• Flachdachaufstockung
• Reparaturarbeiten
• Altbausanierung
• Dachsanierung nach EnEV
• Gewerbebauten
• Seniorenwohnanlagen
• Immobilien

KLAUS
· BAUUNTERNEHMEN

BURGSTRASSE 11 · 26655 WESTERSTEDE · TEL. 0 44 88 / 7 21 21 · FAX 7 33 99

www.buesing-bau.de
Besuchen Sie uns gerne auch im Internet
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2. Das öffentliche Baurecht – Bauplanungsrecht

Als Bauherr sollten Sie im Einzelfall einen
begründeten, den Nachbarschutz berück-
sichtigenden Antrag vorab mit der Gemein-
de und uns als Baugenehmigungsbehörde
abstimmen.

Einvernehmen der Gemeinde

Die Gemeinde ist im Baugenehmigungs-
verfahren zu beteiligen. Die stärkste und
bedeutendste Form der Beteiligung stellt
das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB dar.
Diese Vorschrift regelt das Zusammenwir-
ken von Gemeinde und Baugenehmi-
gungsbehörde bei der Beurteilung bzw. der
Genehmigung von Bauvorhaben.

Im bauaufsichtlichen Verfahren entschei-
den wir bei Vorhaben innerhalb eines im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (un-
beplanter Innenbereich), im Außenbereich
sowie bei Ausnahmen und Befreiungen im
Einvernehmen mit der Gemeinde.
Bei einer Versagung des Einvernehmens
sind wir als Baugenehmigungsbehörde
grundsätzlich an die gemeindliche Ent-
scheidung gebunden.

Beim rechtskräftigen Bebauungsplan ist
das Einvernehmen nicht mehr erforderlich,
da die Gemeinde mit dem Bebauungsplan
ihre Planungsabsichten schon in Form einer
Satzung allgemeingültig festgelegt hat.
Die Gemeinde erhält in diesen Fällen ledig-
lich Kenntnis von dem Baubegehren.

Vorhaben im 
unbeplanten Innenbereich

Alle Grundstücke, die nicht im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplanes liegen, befin-
den sich entweder im unbeplanten Innen-
bereich oder im Außenbereich einer Ge-
meinde. Im Einzelfall hat die Baugenehmi-
gungsbehörde eine schwierige Abgren-
zung zwischen Innenbereich und Außenbe-
reich vorzunehmen.
Innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles (= Unbeplanter Innenbe-

reich) ist ein Bauvorhaben zulässig, wenn
es sich nach
� der Art seiner Nutzung
� dem Maß der baulichen Nutzung 
� der Bauweise (mit oder ohne seitlichen

Grenzabstand) und
� den überbaubaren Grundstücksflächen

(Baulinien, Baugrenzen)
an die vorhandene nähere Umgebung
anpasst, sich also einfügt.

Zur Beurteilung der Zulässigkeit ist die vor-
handene Bebauung, die den maßgeblichen
Ortsteil prägt, zumeist anhand von Ortsbe-
sichtigungen zu untersuchen.Wenn z. B. die
Grundstücke der näheren Umgebung zu
20 % überbaut sind, haben Sie sich grund-
sätzlich an diesen Rahmen zu halten und
können nicht mit der Genehmigung einer
Überbauung von 30 % rechnen.

In diesem Bereich kommt es naturgemäß
zu unterschiedlichen Standpunkten zwi-
schen Antragsteller und Gemeinde bzw.
Bauaufsichtsbehörde. Ein klärendes Ge-
spräch hilft oftmals bereits im Vorfeld 
Ihrer Planung.

Vorhaben im Außenbereich

Der Außenbereich ist grundsätzlich von
wesensfremder Bebauung freizuhalten.

Ausnahmen bilden hier privilegierte land-
und forstwirtschaftliche Betriebe ein-
schließlich ihrer betrieblichen Wohngebäu-
de und sonstige privilegierte Nutzungen,
deren Errichtung aufgrund ihrer besonde-
ren Art / Zweckbestimmung nicht an ande-
ren Gemeindestellen möglich sind.

Sonstige, nicht privilegierte Vorhaben kön-
nen im Außenbereich im Einzelfall zugelas-
sen werden, wenn öffentliche Belange (wie
z. B. der Naturschutz, der Immissions- oder
Nachbarschutz, die Wasserversorgung, der
Flächennutzungsplan) durch das Vorhaben
nicht beeinträchtigt werden.

Eine relativ geringe Beeinträchtigung ge-
nügt, um eine Baugenehmigung auszu-
schließen.

Die Errichtung von baulichen Anlagen im
Außenbereich stellt grundsätzlich einen
Eingriff im Sinne des Naturschutzrechts
dar, durch den die Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes und das Landschaftsbild
beeinträchtigt werden. Diese Beeinträchti-
gung ist durch Schaffung von Ausgleichs-
flächen und durch die Eingrünung der bau-
lichen Anlagen mit einheimischen Gehöl-
zen zu kompensieren.

Um dem Strukturwandel der Landwirt-
schaft Rechnung zu tragen, gibt es zudem
weitergehende Regelungen, bislang privi-
legierte Betriebe einer Nutzungsänderung
zuzuführen. Diese Nutzungsänderungen
sollen ohne wesentliche bauliche Ände-
rungen vollzogen werden.

Die vorhandene bauliche Anlage muss
nach Konstruktion und Substanz für die
Aufnahme der neuen Nutzung geeignet
sein.
Weitere Begünstigungen ermöglicht der
Gesetzgeber im Rahmen des erweiterten
Bestandschutzes. Zulässigkeitskriterien
können dabei sein:
� Ersatzbauten für zulässigerweise errich-

teter Gebäude
� Erweiterungen zulässigerweise errich-

teter Wohngebäude oder gewerblicher
Anlagen

� Kulturlandschaft prägende Gebäude
(Baudenkmale).

Eine Wohnbebauung, die nicht im Zusam-
menhang mit einer privilegierten Nutzung
steht, ist grundsätzlich nicht genehmi-
gungsfähig.

Bei Unklarheiten oder komplexen Entschei-
dungen über die Zulässigkeit im Innen-
und Außenbereich ist es für Sie sinnvoll,
eine Bauvoranfrage (siehe Kapitel 4) 
zu stellen.
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3. Das öffentliche Baurecht – Bauordnungsrecht

Allgemeines

Im Gegensatz zum Bauplanungsrecht ist
das Bauordnungsrecht nicht bundesweit
einheitlich, sondern nach individuellem
Landesrecht geregelt. In Niedersachsen ist
die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
das zentrale Gesetz zur Regelung der bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen an ein
Bauwerk.
Die NBauO behandelt vorrangig die ord-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Er-
richtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung einer baulichen Anlage. Im Vorder-
grund stehen die konkrete Ausführung
eines Bauvorhabens und die formellen Vor-
aussetzungen.
Neben der Gefahrenabwehr bestehen
wesentliche Leitgedanken darin, dass bau-

liche Anlagen die öffentliche Sicherheit
nicht gefährden und den Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se entsprechen.

Verbindliche Vorgaben beinhaltet die
NBauO u. a. auch zu folgenden Themen-
komplexen:
� Verschiedene Baugenehmigungsverfah-

ren (Kapitel 5)
� Für den Bau verantwortliche Personen
� Allgemeine Anforderungen an Baumaß-

nahmen (z. B. Standsicherheit, Brand-
schutz)

� Ausgestaltung einzelner Bauteile (z. B.
Wände, Decken, Treppen oder Fenster)

� Das Grundstück und seine Bebauung
(Grenzabstand, Einfriedungen, Zugäng-
lichkeit)

� Behandlung baurechtswidriger Zustände
� Nachbarbeteiligung
� Vorgaben für eine barrierefreie und roll-

stuhlgerechte Bebauung
Ergänzend zur NBauO wurden Verordnun-
gen zur detaillierten Regelung des Bauord-
nungsrechts erlassen. Am wichtigsten sind
die
� Bauvorlagenverordnung (Welche Unter-

lagen sind mit dem Bauantrag einzurei-
chen?)

� Durchführungsverordnung zur NBauO
(Vorgabe für einzelne Bauteile eines Bau-
werks)

� Garagenverordnung (Spezielle Verord-
nung für die Errichtung von Garagen)

� Camping- und Wochenendplatzverord-
nung (Anforderungen für vorgenannte
Plätze)
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Bauzentrum Westerstede · Telefon (0 44 88) 84 10Bauzentrum Westerstede · Telefon (0 44 88) 84 10
Bauzentrum Bad Zwischenahn · Telefon (0 44 03) 9 19 00Bauzentrum Bad Zwischenahn · Telefon (0 44 03) 9 19 00

Hagebaumarkt Westerstede · Telefon (0 44 88) 8 41 50Hagebaumarkt Westerstede · Telefon (0 44 88) 8 41 50

• Boden, Wand und Fassade

• Gestaltung und Sanierung mit natürlichen
sowie konventionellen Werkstoffen

Stahlwerkstraße 98 · 26689 Augustfehn
Tel. (0 44 89) 12 24 · Fax (0 44 89) 20 69

Malerfachbetrieb
Fußbodentechnik

Reparaturverglasung
Malerfachhandel

Biologische 
Anstrichsysteme

info@malermoehlmann.de

www.malermoehlmann.de
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3. Das öffentliche Baurecht – Bauordnungsrecht

Wegen der Komplexität wird Ihnen als Bau-
interessent im Folgenden nur ein kleiner
Überblick über häufig nachgefragte Vor-
schriften gegeben.

Grenzabstand

Grundsätzlich haben Sie mit jedem Gebäu-
de immer mindestens 3 m Abstand von
allen Grenzen Ihres Baugrundstückes zu
halten. Lediglich untergeordnete Gebäu-
deteile wie z. B. Eingangsüberdachungen
oder Balkone dürfen den Abstand im Ein-
zelfall bis auf max. 2 m unterschreiten.

Darüber hinaus bemisst sich der erforder-
liche Grenzabstand maßgeblich nach der
jeweiligen Gebäudehöhe. Als Faustformel
gilt, dass der Abstand mindestens der hal-
ben Gebäudehöhe zu entsprechen hat, d.
h. bei einem 8 m hohen Gebäude haben Sie
4 m Grenzabstand einzuhalten.
Auf eine weitergehende Erläuterung der
vielen Sonderfälle wird an dieser Stelle ver-
zichtet, da in aller Regel der o.a. Mindest-

grenzabstand von 3 m ausreichend ist.
Im Einzelfall ist der von Ihnen beauftragte
Entwurfsverfasser (Kapitel 5) mit den Vor-
schriften vertraut und wird Sie umfassend
beraten.

Abstand für Garagen- 
und Abstellgebäude

Um eine rationelle Grundstücksbebauung
zu ermöglichen, sieht die Nds. Bauordnung
für alle Garagen- und Abstellgebäude eine
Unterschreitung des vorgenannten Grenz-
abstandes vor.
Sie dürfen diese Gebäudearten ohne oder
mit einem bis auf genau 1 m verringerten
Grenzabstand errichten, wenn im Ab-
standsbereich, d. h. im 3 m breiten Bereich
zur Grundstücksgrenze,
� die Gesamtlänge der baulichen Anlage

das Maß von 9 m nicht überschreitet und
die bauliche Anlage eine Höhe von 3 m
nicht übersteigt.

� ein Abstellgebäude max. 15 m2 bzw. ein
Garagengebäude max. 36 m2 Grundflä-
che hat.

Unabhängig davon, ob weitere Einzelhei-
ten ggf. zu überprüfen sind, kann sich Ihr
Nachbar grundsätzlich nicht erfolgreich
gegen eine solche Grenzbebauung wen-
den.
Berücksichtigen Sie bei der Planung, dass
bei geneigten Dächern ohne weiteres die
maximale Höhe von 3 m erreicht wird. Soll-
ten Sie die Errichtung eines Nebenge-
bäudes mit einer Höhe von mehr als 
3 m beabsichtigen, kann Ihnen der betrof-
fene Nachbar eine schriftliche Zustimmung

auf Bauzeichnung und Lageplan zur beab-
sichtigten Höhe erteilen.
Zudem ist die Frage nach der Genehmi-
gungspflicht immer zu klären.

Genehmigungsfreie Baumaßnahmen

Die Errichtung, Änderung sowie die Nut-
zungsänderung baulicher Anlagen sind
vom Grundsatz her baugenehmigungs-
pflichtig.

Für diverse Einzelvorhaben verzichtet der
Gesetzgeber jedoch auf eine Genehmi-
gungspflicht.

Hierzu gehören u. a.:
� Gebäude und Vorbauten ohne Aufent-

haltsräume, Toiletten und Feuerstätten
bis max. 40 m3 umbauten Raum, im
Außenbereich bis 20 m3

� Gewächshäuser bis 4 m Firsthöhe, die
einem landwirtschaftlichen Betrieb die-
nen

� Einfriedungen (Zaun, Mauer) – auch
undurchsichtige – bis zu einer Höhe von
1,80 m

� Werbeanlagen bis zu einer Gesamtan-
sichtsfläche von 1 m2

� Öffnungen für Fenster und Türen in fer-
tiggestellten Wohngebäuden

� Skulpturen bis 3 m Höhe 
� Verklinkerungen
� sowie der Abbruch eines Gebäudes (aus-

genommen Hochhäuser)
� Schornsteine in und an einem vorhande-

nen Gebäude
� Private Teiche bis zu 3 m Tiefe (nicht im

Außenbereich)

Bitte beachten Sie, dass auch genehmi-
gungsfreie Baumaßnahmen dem öffentli-
chen Baurecht, z. B. hinsichtlich der Grenz-
abstände oder der Festsetzungen eines
Bebauungsplanes, entsprechen müssen.

Ebenso ist das Denkmalrecht zu beachten,
falls auf dem Baugrundstück oder in der
Umgebung ein Baudenkmal vorhanden ist.
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Dipl. Ing. Architekt

Hermann Rust GmbH

Am Wall 47, 26655 Westerstede

Tel.: 04488/48 54

Feldlinie 2, 26160 Bad Zwischenahn

Tel.: 04403/949 100

Planung, Beratung, Ausführung
traditioneller Fachwerk- und

Mauerwerksbau. Dachdeckerarbeiten,
Zellulosedämmung und historische Baustoffe.

ökologisch Bauen

www.fachwerkhof-ammerland.de

Wir
sind

gerne
für Sie da

http://www.fachwerkhof-ammerland.de


4. Die Bauvoranfrage

Ob ein Grundstück überhaupt oder nach
Ihren Vorstellungen bebaut werden kann,
ist nicht immer eindeutig erkennbar. Der
geeignete Weg, rechtliche Sicherheit schon
vor dem Grundstückskauf oder einem auf-
wendigen Baugenehmigungsverfahren zu
erhalten, stellt die nicht formgebundene
Bauvoranfrage dar. Einzelne planungs- und
bauordnungsrechtliche Fragen können Sie
ohne ausgearbeitete Entwurfsplanung zur
Prüfung stellen.

Zumeist ist die grundsätzliche planungs-
rechtliche Zulässigkeit einer Baumaßnah-
me Gegenstand einer Bauvoranfrage, die in
der Frage „Kann überhaupt auf dem Grund-
stück oder an dem Standort ein Wohnge-
bäude / Stall / Gewerbebetrieb errichtet
werden?“ mündet.

Eine Bauvoranfrage, mit der die Zulässig-
keit eines Bauvorhabens umfassend wie
im Baugenehmigungsverfahren zur Prü-
fung gestellt wird, ist unzulässig.

Verfahren:
Sie selbst können die Bauvoranfrage form-
los bei der Gemeinde oder bei uns einrei-
chen. Wir stellen Ihnen dazu ein Formular
im Internet zur Verfügung (www.ammer-
land.de). Die Bauvoranfrage muss nicht
zwingend vom Eigentümer des Grund-

� ein Übersichtsplan im Maßstab 1:5000 (ins-
besondere bei Vorhaben im Außenbereich)

� Bauzeichnungen (Skizzen)
� ggf. Betriebsbeschreibung

Das Bauamt entscheidet über die gestell-
ten Fragen verbindlich durch einen Bau-
vorbescheid. Die Gebühren sind wesent-
lich geringer als für die Bearbeitung eines
Bauantrages.

Rechtsfolgen:
Ein positiver Bauvorbescheid
� berechtigt Sie nicht zur Ausführung des

Bauvorhabens.
� stellt fest, dass die Baumaßnahme in

dem zur Prüfung gestellten Teilbereich,
z. B. der grundsätzlichen planungsrecht-
lichen Zulässigkeit, dem öffentlichen
Baurecht entspricht.

� macht ein erneutes Prüferfordernis der
geprüften Einzelfragen überflüssig, so
dass Sie zusätzlich zur Planungssicher-
heit auch eine Beschleunigung des Bau-
genehmigungsverfahrens erreichen.

� hat 3 Jahre Gültigkeit. Die Bindungswir-
kung entfällt, wenn Sie nicht innerhalb
von 3 Jahren einen Bauantrag stellen.

� kann auf Antrag um weitere drei Jahre
verlängert werden, wenn der Antrag
vor Ablauf der Geltungsdauer gestellt
wird.
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mehr als

25
Jahre 

Erfahrung!

mehr als

25
Jahre 

Erfahrung!

stücks, sondern kann auch von Bauinteres-
senten oder Bauträgern gestellt werden.
Dem schriftlichen Antrag auf Erteilung
eines Vorbescheides sind zumindest die
Unterlagen beizufügen, die zur Beurtei-
lung der zu entscheidenden Fragen erfor-
derlich sind:
� ein Auszug aus der Liegenschaftskarte

im Maßstab 1:1000 oder 1:500

Foto: Landkreis Ammerland

http://www.ammer-land.de
http://www.ammer-land.de
http://www.ammer-land.de
http://www.amr-wohnbau.de
mailto:hartmann@amr-wohnbau.de
mailto:info@amr-wohnbau.de


5. Die Baugenehmigung

Die Nds. Bauordnung unterscheidet zwi-
schen baugenehmigungspflichtigen, mit-
teilungspflichtigen und genehmigungs-
freien Vorhaben. Die Errichtung, Änderung
sowie die Nutzungsänderung baulicher
Anlagen sind grundsätzlich genehmi-
gungspflichtig.

Ein Teil der genehmigungspflichtigen Bau-
vorhaben wird in einem sogenannten „Ver-
einfachten Genehmigungsverfahren“ ge-
prüft. Unter bestimmten Voraussetzungen
kommt ein Anzeigeverfahren (Kapitel 6) in
Betracht. In Kapitel 8 verdeutlicht Ihnen
ein Schaubild die wesentlichen Unterschie-
de der jeweiligen Verfahren.

Soweit Sie zweifeln, ob ein Bauvorhaben
genehmigungspflichtig bzw. -fähig ist, fra-
gen Sie uns oder stellen Sie für komplexe-
re Vorhaben vorab eine Bauvoranfrage (Ka-
pitel 4).

Entwurfsverfasser

Mit der Erstellung der Bauvorlagen (Ent-
wurf) und der Unterzeichnung des Bauan-

trages dürfen nur bauvorlageberechtigte
Personen (= Entwurfsverfasser) beauftragt
werden.

Bauvorlageberechtigt sind insbesondere
Architekten und Ingenieure, sowie für be-
stimmte Bauvorhaben auch Handwerks-
meister (Maurer, Betonbauer, Zimmerer)
und staatlich geprüfte Bautechniker mit
dem Schwerpunkt Hochbau.

Die Berechtigung als Entwurfsverfasser
tätig zu sein, ergibt sich aus dem jeweili-
gen Kammergesetz oder der Nds. Bauord-
nung. Lassen Sie sich im Einzelfall die Bau-
vorlageberechtigung Ihres gewählten Ent-
wurfsverfassers nachweisen.

Der Entwurfsverfasser ist dafür verant-
wortlich, dass der Entwurf dem öffentli-
chen Baurecht entspricht. Der Gesetzge-
ber hat mit der aktuellen Fassung der
NBauO die Verantwortung der Entwurfs-
verfasser für die Vereinbarkeit der Bau-
maßnahme mit dem öffentlichen Baurecht
insbesondere im Vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren erweitert.

Bauantrag

Bauantragsformulare liegen ebenso wie
die Vordrucke der anderen Verfahren im
Bauamt aus. Sie können diese Vordrucke
auch aus dem Internet (www.ammer-
land.de) herunterladen.
Der von Ihnen als Bauherr und dem Ent-
wurfsverfasser unterzeichnete Bauantrag
ist in der Regel in dreifacher Ausfertigung
bei der Bauabteilung der zuständigen
Gemeindeverwaltung abzugeben. Diese
hat den Bauantrag innerhalb einer Woche
an uns weiterzuleiten.

Auf der Grundlage der Bauvorlagenverord-
nung sind im Regelfall mindestens folgen-
de Unterlagen erforderlich:
� Antragsvordruck
� Auszug aus der Liegenschaftskarte Maß-

stab 1:1000 im Original neuesten Datums
� Architektenlageplan im Maßstab 1:500 
� Bauzeichnungen im Maßstab 1:100 mit

Grundrissen, Schnitten und Ansichten in
entsprechender Vermaßung

� Berechnung 
a) der bebauten Fläche
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•  Statik
•  Schallschutz
•  Brandschutz
•  Wärmeschutz
•  Energieberatung

Dipl.-Ing. Detlef Frerichs
Beratender Ingenieur für das Bauwesen

Hinterm Esch 3
26188 Jeddeloh

Tel.: 0 44 05 / 98 95 80
Fax: 0 44 05 / 98 95 78
E-Mail: ing.buero-frerichs@ewetel.net

VBI

architekt dipl.-ing. 
helmut gertjegerdes

wilhelm-geiler-str. 14

26655 westerstede

fon: 0 44 88 / 42 00
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gertjegerdes.architekt@ewetel.net
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gerne
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b) der Grundflächenzahl
c) der Geschossflächenzahl
d) des umbauten Raumes
e) der Rohbau- und Gesamtbaukosten
f) der Wohn- und Nutzflächen

� Nachweis der Pkw-Stellplätze
� ggf. Nachweis der Standsicherheit (Sta-

tik)
� ggf. Freiflächengestaltungsplan mit Bäu-

men und Bepflanzungsarten
� ggf. Nachweis der Wärme- und Schall-

dämmung
� Erklärungen nach § 75 a und b NBauO

(nur beim Vereinfachten Verfahren)
� statistischer Erhebungsbogen

Bei gewerblichen  und landwirtschaftli-
chen Bauvorhaben sind weitere Unterlagen
bzw. Nachweise erforderlich, die im Einzel-
fall festgelegt werden.

Ablauf des regulären 
Baugenehmigungsverfahrens

Für den Bauantrag wird in der Registratur
des Bauamtes in einem EDV-unterstütz-
ten Verfahren ein Vorgang angelegt und

ein Aktenzeichen vergeben. Der zuständi-
ge Bezirksingenieur überprüft den Antrag
zeitnah auf Vollständigkeit und grundsätz-
liche Vereinbarkeit mit dem Baurecht.
Danach erhalten Sie die Eingangsbestäti-
gung, ggf. mit der Anforderung fehlender
Unterlagen.

Bitte reichen Sie in Ihrem eigenen Interes-
se nur vollständig prüffähige Unterlagen
ein.
Die Bearbeitungszeit hängt maßgeblich
von der Vollständigkeit des Bauantrages
ab. Bei Unvollständigkeit ruht der Antrag
bis zum Eingang aller nachzureichenden
Unterlagen. Zudem ist die Behandlung von
Bauanträgen abzulehnen, wenn die Bau-
vorlagen wesentliche Mängel aufweisen.
Bei Vollständigkeit wird die bauplanungs-
und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit
abschließend geprüft. Gleichzeitig werden
die im jeweiligen Einzelfall notwendiger-
weise zu beteiligenden Fachbehörden und
-abteilungen um Stellungnahme gebeten,
z. B. das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt,
das Straßenbauamt, die Fachabteilungen
Natur- und Wasserschutz, die Landwirt-

schaftskammer, die Brandschutzprüfer
oder der Denkmalschutz.
Sobald alle Stellungnahmen vorliegen und
dem Bauvorhaben nicht entgegenstehen,
wird Ihnen die Baugenehmigung unter
Auswertung der fachlichen Stellung-
nahmen erteilt. Wenn Ihr Bauvorhaben
dem öffentlichen Baurecht entspricht,
haben Sie einen Rechtsanspruch auf die
Erteilung der Baugenehmigung.
Der Baugenehmigungsbescheid ergeht ggf.
mit Auflagen, Bedingungen und Hinwei-
sen, die Bauvorlagen werden mit einem
Genehmigungsstempel versehen und in
einfacher Ausfertigung als Bestandteil der
Baugenehmigung an Sie als Bauherrn zu-
rückgegeben.
Lesen Sie bitte die Nebenbestimmungen,
Hinweise und evtl. Grüneintragungen auf
den Bauvorlagen genau durch, denn sie
sind Gegenstand der Baugenehmigung.

Vereinfachtes 
Baugenehmigungsverfahren

Zur zeitlichen Verkürzung von Bauge-
nehmigungsverfahren, vor allem im Woh-
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5. Die Baugenehmigung

nungsbau, wird gemäß des § 75 a NBauO
der bauordnungsrechtliche Prüfumfang für
nachfolgende Gebäude reduziert:
� Wohngebäude ausgenommen Hochhäu-

ser < 22 m; auch mit Räumen für freie
Berufe, wenn das Wohnen überwiegt

� eingeschossige Gebäude bis 200 m2

Grundfläche
� kleinere landwirtschaftliche Betriebsge-

bäude
� Gebäude ohne Aufenthaltsräume und

nicht mehr als drei Geschossen bis 100 m2

Grundfläche.

Diese Vorhaben müssen daraufhin über-
prüft werden, ob sie an dem vorgesehe-
nen Standort errichtet werden dürfen und
ob andere Gesetze (z. B. das Naturschutz-
gesetz) beachtet werden.

Mit Ausnahme der Grenzabstände, der not-
wendigen Einstellplätze und ggf. die Ein-
haltung der Festsetzungen des jeweiligen
Bebauungsplanes werden weder die wei-
teren Anforderungen der Niedersächsi-
schen Bauordnung, noch die Nachweise
der Standsicherheit sowie des Schall- und
Wärmeschutzes – eine besondere Qualifi-
kation des Aufstellers vorausgesetzt – bau-
aufsichtlich geprüft.

Das Vereinfachte Verfahren setzt eine Erklä-
rung des Entwurfsverfassers voraus, dass
die Voraussetzungen zur Anwendung vor-
liegen und die Bauvorlagen dem öffentli-
chen Baurecht entsprechen.

Teilbaugenehmigung

Vor der Zustellung der Baugenehmigung
dürfen Sie mit den Bauarbeiten nicht
beginnen. Liegt uns ein kompletter Bauan-
trag vor, der den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entspricht und ist die Standsi-
cherheit nachgewiesen, können Sie unter
bestimmten Voraussetzungen eine Teil-
baugenehmigung schriftlich bei uns bean-
tragen. Damit können Ihnen Bauarbeiten
für die Baugrube, für einzelne Bauteile oder
-abschnitte schon vor der Baugenehmi-
gung schriftlich gestattet werden.

Die gebührenpflichtige Teilbaugenehmi-
gung berechtigt Sie ausdrücklich nur zur
Ausführung des festgelegten Teilbereichs.

Geltungsdauer der Baugenehmigung

Die Baugenehmigung erlischt, wenn nicht
innerhalb von 3 Jahren nach Zustellung

mit der Ausführung des Bauvorhabens
begonnen oder die Bauausführung nach-
haltig unterbrochen wurde. Auf schriftli-
chen Antrag vor Ablauf der Geltungsdau-
er kann die Frist wiederum um bis zu drei
Jahre verlängert werden. Hierfür müssen
erneut Gebühren erhoben werden. Die
Verlängerung einer einmal erloschenen
Genehmigung ist nicht möglich. In diesem
Fall hätten Sie einen neuen Bauantrag zu
stellen.

Baugenehmigungsgebühren

Die Gebühren für die Baugenehmigung,
die erforderlichen Prüfungen, Zuschläge der
Fachbehörden und Gemeinden sowie Aus-
lagen werden nach dem Nds.Verwaltungs-
kostengesetz in Verbindung mit der Bauge-
bührenordnung festgesetzt. Die „reinen“
Baugenehmigungsgebühren richten sich
nach der Höhe des Rohbauwertes, der nach
dem Indexwert einer Landesverordnung
errechnet wird und in einigen Sonderfällen
auch nach den Herstellungskosten.

Mit der Baugenehmigung erhalten Sie
einen Gebührenbescheid. Gebührenpflich-
tig sind auch die Ablehnung und die Rück-
nahme eines Bauantrages.
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6. Genehmigungsfreie Wohngebäude (Mitteilungsverfahren)

In gewissen Fällen können Wohnbauvorha-
ben auch ohne Baugenehmigung realisiert
werden. Sie haben als Bauherr lediglich vor
Baubeginn einen kompletten Entwurf der
beabsichtigten Baumaßnahme (2-fach) an
die Gemeinde unter Beifügung festgeleg-
ter Unterlagen einzureichen.

Unter folgenden Voraussetzungen ist die
Errichtung von Wohngebäuden geringer
Höhe inkl. der zugehörigen Garagen, Stell-
plätze und Nebenanlagen nur mitteilungs-,
aber nicht genehmigungspflichtig:
� Das Bauvorhaben befindet sich im Gel-

tungsbereich eines qualifizierten Bebau-
ungsplanes mit der Festsetzung als Klein-
siedlungsgebiet, reines, allgemeines oder
besonderes Wohngebiet.

� Die Baumaßnahme widerspricht nicht
den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes.

� Notwendige Baulasten, Ausnahmen oder
Befreiungen wurden auf gesonderten
Antrag bereits eingetragen bzw. erteilt.

� Ein qualifizierter Entwurfsverfasser
(Architekt, Bauingenieur) bescheinigt,
dass die Voraussetzungen für die Frei-
stellung vom Genehmigungsvorbehalt
vorliegen und sein Entwurf dem öffent-
lichen Baurecht entspricht.

� Die zuständige Gemeinde bestätigt, dass
die Erschließung gesichert ist und sie
einen Antrag auf vorläufige Untersagung
des Baugesuches nicht stellen wird.
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Der Baumitteilung sind zwei vollständige
Ausfertigungen der Bauzeichnungen, Bau-
beschreibungen, Berechnungen und Lage-
pläne, mit den o. a. Erklärungen des Ent-
wurfsverfassers und des Sachverständigen
beizufügen.
Entsprechende Vordrucke können Ihnen
von uns zur Verfügung gestellt werden.

Nach Eingang der vollständigen Unterla-
gen bei der Gemeinde, erteilt diese Ihnen,
wenn die Voraussetzungen vorliegen,
innerhalb eines Monats die vorgenannte
Bestätigung.

Sobald Ihnen die Bestätigung vorliegt, sind
Sie berechtigt, mit dem Bau zu beginnen.
Danach übersendet die Gemeinde einen

Satz der Unterlagen an die Bauaufsichtsbe-
hörde, die das geplante Bauvorhaben regis-
triert und Ihnen danach eine kostenpflich-
tige Eingangsbestätigung übersendet.
Folgende Gesichtspunkte sind noch zu
beachten:
� Mit diesem Verfahren wird den Entwurfs-

verfassern eine erhöhte Verantwortung
übertragen, da nur sie für die Einhaltung
der Bauvorschriften verantwortlich sind.

� Notwendige Genehmigungen nach an-
deren Rechtsvorschriften haben Sie vor
Baubeginn einzuholen.

� Die Baumaßnahme darf nicht vom Ent-
wurf abweichen.

� Während der Baumaßnahme hat der Ent-
wurf ständig, auch zur Einsicht für Nach-
barn, auf der Baustelle vorzuliegen.
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7. Weitere baurechtliche Themen

Zur Genehmigung Ihres Wohnbauvorha-
bens können im Einzelfall auch diese sehr
speziellen Bereiche des öffentlichen Bau-
rechts von großer Bedeutung sein:

Nachbarschutz

Baumaßnahmen berühren vielfach auch
den Interessenkreis der Nachbarn. Die Nds.
Bauordnung schützt die Belange der Nach-
barn, d. h. grundsätzlich den von den Aus-
wirkungen eines Bauvorhabens betroffe-
nen Eigentümer angrenzender Grundstü-
cke.
Eine baurechtliche Zulassung darf den
Nachbarn nicht in seinen eigenen, ihn per-
sönlich schützenden Rechten verletzen.
Eine Verletzung dieser subjektiven Rechte
eines Nachbarn ist bei einem Verstoß ge-
gen nachbarschützende, öffentlich-rechtli-
che Vorschriften oder gegen das Gebot der
gegenseitigen Rücksichtnahme gegeben.

Rechte der Nachbarn:
� Prüfung eines Bauantrages unter Berück-

sichtigung nachbarschützender Vor-
schriften

� Einsicht in die Teile eines Entwurfs, die die
persönlichen Belange berühren könnten
bei uns oder der jeweiligen Gemeinde

� Beteiligung im Baugenehmigungsver-
fahren auf Antrag

� Widerspruch und Klage gegen eine dem
Nachbarn erteilte Baugenehmigung.

Empfehlung:
� Nehmen Sie umfassend Rücksicht auf die

berechtigten und geschützten Belange
der Nachbarn. Mit einer Verständigung
schaffen Sie neben der sprichwörtlichen
„guten Nachbarschaft“ auch die Grund-
lage für eine erhöhte Planungssicherheit.

Abgrenzung zum privaten Nachbarrecht:
Neben dem Nachbarschutz des öffentli-
chen Baurechts regelt das Niedersächsi-
sche Nachbarrecht die privaten Rechtsver-
hältnisse zwischen den Nachbarn.
Sie finden z. B. Regelungen zur Höhe und
zum Abstand von Bäumen und Sträuchern,
zur Hinausreichung von Zweigen über die
Grundstücksgrenze sowie zur Errichtung
und Unterhaltung von Einfriedungen zwi-
schen zwei Grundstücken.
Für die Durchsetzung des Niedersächsi-
schen Nachbarrechts sind die Rechtsan-
wälte und Zivilgerichte zuständig, nicht
jedoch die öffentliche Verwaltung oder die
Verwaltungsgerichte.
Auch in diesen Fällen gilt, dass Gesetze und
Verordnungen erst dann herangezogen
werden sollten, wenn eine Verständigung
aussichtslos ist und „es gar nicht anders
geht“.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Baudenkmale sind bauliche Anlagen oder
Teile baulicher Anlagen, an deren Erhal-

tung wegen ihrer geschichtlichen, künstle-
rischen, wissenschaftlichen oder städte-
baulichen Bedeutung ein öffentliches Inter-
esse besteht. Zu den Baudenkmalen gehö-
ren die fest mit dem Boden verbundenen
Denkmale und die sogenannten Ensemb-
les (Gesamtanlagen, die in einem ge-
schichtlichen Sinnzusammenhang stehen).
Außerdem gibt es Bodendenkmale (z. B.
Burgplätze), die den selben Schutz wie Bau-
denkmale genießen.
Aufgabe des Landes Niedersachsen ist es,
Bau- und Bodendenkmale zu erfassen, zu
erforschen und zu dokumentieren. Der
Landkreis Ammerland als Untere Denkmal-
schutzbehörde nimmt die Aufgabe nach
dem Nds. Denkmalschutzgesetz wahr.
Anhand einer Denkmalliste können wir
Ihnen Auskunft geben, ob ein bestehen-
des Gebäude oder Teile eines Gebäudes
ein Baudenkmal ist. Wir sind auch für die
Genehmigung von Baumaßnahmen an
Baudenkmalen im Kreisgebiet zuständig
und beraten Sie in rechtlichen, baulichen,
finanziellen und steuerlichen Fragen, die
den Denkmalschutz betreffen.
Jede bauliche Veränderung oder Nutzungs-
änderung eines Baudenkmals ist geneh-
migungspflichtig. Daher sollten Sie frühzei-
tig, auf jeden Fall vor Beginn der Arbeiten,
die beabsichtigte Baumaßnahme mit uns
als Untere Denkmalschutzbehörde  – auch
aus finanziellen Erwägungen – abstimmen.

Denn nur für Maßnahmen, die vorab mit
der Denkmalschutzbehörde abgestimmt
und von ihr genehmigt worden sind, kön-
nen Sie als Denkmaleigentümer ggf. eine
erhöhte steuerliche Abschreibung oder
eine Zuwendung aus Landesmitteln in
Anspruch nehmen. Für denkmalrechtliche
Genehmigungen werden keine Gebühren
und Auslagen erhoben.

Aber nicht nur Maßnahmen an Baudenk-
malen selbst sind abstimmungs- und
genehmigungsbedürftig, sondern auch sol-
che, die in der Nähe von Baudenkmälern
durchgeführt werden sollen, soweit diese
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den Denkmalwert beeinträchtigen und
herabsetzen werden.

Für den Fall, dass ein Baudenkmal in der
Nachbarschaft Ihres Baugrundstücks vor-
handen ist, besprechen Sie daher bitte
vorab mit uns, ob Ihr Bauvorhaben das Bau-
denkmal beeinträchtigt und daher ggf.
unzulässig ist.

Baulasten

Die Erteilung einer Baugenehmigung setzt
voraus, dass ein Bauvorhaben den Anforde-
rungen des öffentlichen Baurechts ent-
spricht. Einige rechtliche Hindernisse kön-
nen durch eine sogenannte Baulast besei-
tigt werden. Darin können Grundstücks-
eigentümer öffentlich-rechtliche Verpflich-
tungen zu einem ihre Grundstücke be-
treffenden Tun, Dulden oder Unterlassen
übernehmen. Sie wird im Baulastenver-
zeichnis der Bauaufsichtsbehörde einge-
tragen.

Die wesentlichsten Baulastenarten sind
Baulasten zur Sicherung
� der Übernahme eines Grenzabstandes

auf ein Nachbargrundstück (Abstands-
baulast)

� der Zusammengehörigkeit mehrerer
Grundstücke zu einem Baugrundstück
(Vereinigungsbaulast)

� der Benutzbarkeit einer privaten Ver-
kehrsfläche (Erschließungsbaulast)

Die häufigste Art der Baulast ist die Ab-
standsbaulast. Hält Ihr Bauvorhaben den
vorgeschriebenen Abstand zur Grenze des
Baugrundstückes nicht ein, darf ein be-
nachbartes Grundstück für die Bemessung
des Grenzabstandes dem Baugrundstück
bis zu einer gedachten Grenze zugerechnet
werden. Der Nachbar gestattet somit, dass
die fiktive bauliche Grenze in sein Grund-
stück verlegt wird. Gleichzeitig gewährleis-
tet er aber auch, dass bauliche Anlagen
auf seinem Grundstück von dieser Grenze
den vorgeschriebenen Grenzabstand ein-

halten. Die Baulastfläche wird in einem
qualifizierten Lageplan zeichnerisch ver-
maßt dargestellt. Eine reale Grenzverän-
derung findet nicht statt.
Ebenso kann beispielsweise mittels einer
Überwegungsbaulast die Sicherung der
verkehrlichen Erschließung im baurecht-
lichen Sinne über einen Teil eines Privat-
grundstückes ermöglicht werden. Zur Si-
cherung des tatsächlichen Rechts auf Aus-
übung des Wegerechts empfiehlt sich eine
privatrechtliche Regelung zwischen den
Eigentümern (Grunddienstbarkeit).

Verfahren und Rechtsfolgen:
� Die Baulast wird durch eine schriftliche

oder zur Niederschrift abgegebene Erklä-
rung aller Grundstückseigentümer ge-
genüber der Bauaufsichtsbehörde be-
wirkt. Bei bestehendem Erbbaurecht
haben die Eigentümer und der Erbbaube-
rechtigte die Verpflichtungserklärung ab-
zugeben.

� Die Unterschrift muss öffentlich beglau-
bigt oder in einer Vermessungsstelle
nach § 1 des Nds. Vermessungs- und Ka-
tastergesetzes beglaubigt sein, wenn sie
nicht vor der Bauaufsichtsbehörde geleis-
tet oder vor ihr anerkannt wird.

� Der Baulastenbegünstigte erhält nach
erfolgter Eintragung im Baulastenver-
zeichnis einen Gebührenbescheid.

� Mit der Eintragung in das Baulasten-
verzeichnis wird die Baulast wirksam und
gilt auch gegenüber den Rechtsnachfol-
gern der Erklärenden. Daher empfiehlt
sich auch vor dem Kauf eines Grundstü-
ckes eine Anfrage nach bestehenden
Baulasten.

Grundstücksteilung

Gemäß Definition ist die Teilung eine dem
Grundbuchamt gegenüber abgegebene
Erklärung des Eigentümers, dass ein Grund-
stück oder ein Grundstücksteil von einem
Grundbuch abgeschrieben und  z. B. als
selbstständiges Grundstück in einem
neuen Grundbuch eingetragen werden soll.
Seit Dezember 2008 unterliegt die Teilung
eines Grundstücks nicht mehr der Geneh-
migungspflicht durch die Bauaufsichtsbe-
hörde.
Dennoch ist derjenige, der die Teilung eines
Grundstücks veranlasst dafür verantwort-
lich, dass die baurechtlichen Bestimmun-
gen, insbesondere im Hinblick auf einzu-
haltende Grenzabstände der vorhandenen
Gebäude und die Erschließung des geteil-
ten Grundstücks, beachtet werden.
Hilfestellung hierzu leisten Ihnen die mit der
Vermessung beauftragten Stellen (Katas-
teramt, öffentlich bestellte Vermessungs-
ingenieure) und natürlich unser Bauamt.
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8. Änderungen Wohnhaus / Neubau Nebengebäude

Dieser Abschnitt der Broschüre befasst sich
nicht mit der Errichtung eines Wohnhau-
ses, sondern mit genehmigungspflichtigen
baulichen Veränderungen an dem Haus
und dem Neubau von Nebenanlagen zum
Wohnhaus.

Wohngebäude:
Nutzungsänderung, An- und Umbau

Die Nutzungsänderung des Wohngebäu-
des oder von Wohnräumen, z. B. zum Büro,
zur Arztpraxis oder für andere Geschäfts-
zwecke, stellt grundsätzlich eine geneh-

migungspflichtige Baumaßnahme dar,
auch wenn keine baulichen Veränderun-
gen erforderlich sind.
Aus der neuen Nutzung können sich ohne
Veränderung der Bausubstanz andere oder
weitergehende Anforderungen des öffent-
lichen Baurechts ergeben, wie z. B. ein
erhöhter Bedarf an Einstellplätzen oder
zusätzliche sanitäre Anlagen. Gewerbliche
Nutzungen können „Spannungen“ in ein
Wohngebiet bringen und für die Nachbar-
schaft unzumutbar sein.
Vor Aufnahme einer neuen Nutzung soll-
ten Sie sich daher von uns als Bauaufsichts-

behörde beraten lassen, ob die geplante
Nutzungsänderung baugenehmigungs-
pflichtig ist oder baurechtliche Hindernis-
se entgegenstehen.
Zum Ausbau des Dachgeschosses eines Ein-
familienwohnhauses, um zusätzliche Auf-
enthaltsräume zur vorhandenen Wohnung
zu schaffen, z. B. Kinder- oder Gästezimmer,
benötigen Sie keine Baugenehmigung.
Auch die Umnutzung vorhandener Wohn-
räume zu einem weiteren Badezimmer oder
einer zusätzlichen Toilette ist vom Geneh-
migungsvorbehalt freigestellt. Sie dürfen
jedoch keine zweite Wohneinheit schaffen.
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Wenn Sie beabsichtigen, ein bestehendes
Wohngebäude um- oder auszubauen, soll-
ten Sie unsere Beratung oder die anderer
Fachleute suchen.
So dürfen zwar Innenwände in fertig-
gestellten Wohngebäuden baugenehmi-
gungsfrei abgebrochen und neu errichtet
werden, für die Änderung von Außenwän-
den oder der Dachkonstruktion (z. B. Einbau
einer Dachgaube) ist hingegen eine Bauge-
nehmigung erforderlich.

Auch Wintergärten, überdachte Terrassen,
separate Saunen oder Eingangsüberda-
chungen sind regelmäßig baugenehmi-
gungspflichtig.

Garagengebäude und Nebenanlagen

Im Regelfall werden Sie als Bauherr beab-
sichtigen, gemeinsam mit oder kurzzeitig
nach dem Neubau des Wohngebäudes
untergeordnete Nebenanlagen, wie z. B.
ein Abstellgebäude, zu errichten.
Garagengebäude, separate Schuppen oder
Abstellgebäude sind erst ab einer Größen-
ordnung von 40 m3, im Außenbereich ab

20 m3, umbauten Raumes baugenehmi-
gungspflichtig. Auch eine Anlage für die
Kleintierhaltung, ein Hundezwinger oder
ein „Spielhaus“ für Kinder sind entweder
grundsätzlich oder ab einer festgelegten
Größe genehmigungspflichtig.

Im Einzelfall fragen Sie bitte bei unserem
Bezirksingenieur nach. Für sie gelten die

selben Genehmigungsvoraussetzungen
und der selbe Prüfungsmaßstab wie für
die Errichtung eines Wohnhauses, z. B. hin-
sichtlich der Notwendigkeit eines Ent-
wurfsverfassers oder der Einreichung eines
Bauantrages.
Bei diesen Bauvorhaben ist häufig die Ein-
haltung der Grenzabstandsvorschriften von
wesentlicher Bedeutung.
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9. Die verschiedenen Verfahren nach der NBauO

Mittellinie 107

26160 Bad Zwischenahn

Telefon 0 44 86 / 93 86 33

Telefax 0 44 86 / 93 86 35

JFJF Planungsbüro
Haustechnik

Planung und Bauleitung

Elektro � Sanitär

Heizung � Lüftung

Verfahren Reguläres Vereinfachtes Mitteilungsverfahren Genehmigungsfreie
Baugenehmigungs- Baugenehmigungs- Baumaßnahmen
verfahren verfahren

Rechtsgrundlage §§ 68, 75 NBauO § 75 a NBauO § 69 a NBauO § 69 NBauO

Geltungsbereich alle genehmigungs- Wohngebäude außer Wohngebäude geringer Diverse im Anhang
pflichtigen Hochhäusern, Höhe, Garagen und zur NBauO aufgeführte
Bauvorhaben eingeschossige Gebäude Nebenanlagen Einzelvorhaben, z. B.

bis 200 m2 Grundfläche, für diese Wohngebäude Nebengebäude bis 40 m3

bestimmte (im Außenbereich
landwirtschaftliche bis 20 m3)
Betriebe Einfriedungen bis 1,80 m

Höhe und fast alle 
Abbrüche

Wichtigste Vollständige Bauvor- Erklärung des Entwurfs- Bebauungsplan mit entfällt
Voraussetzungen lagen sind vom verfassers, dass die Wohngebietsfestsetzung;

Entwurfsverfasser über Voraussetzungen Erklärung des
die Gemeinden vorliegen und die Entwurfsverfassers
einzureichen Bauvorlagen dem und des Sachverstän-

öffentlichen Baurecht digen
entsprechen

Prüfumfang Vollständige Prüfung Nur Prüfung des Bau- Ausschließlich Prüfung entfällt
aller Vorschriften des planungsrechts, der der formellen
öffentlichen Baurechts Abstände und der not- Voraussetzungen,

wendigen Einstellplätze, Gemeinde erteilt
Fachprüfung im Einzelfall Bestätigung für

Baubeginn

Verantwort- Landkreis Ammerland Landkreis Amerland Entwurfsverfasser Der Bauherr insoweit,
lichkeit gemäß Prüfumfang, dass die materiellen

darüber hinaus der Baurechtsvorschriften
Entwurfsverfasser einzuhalten sind

ENTWURF – PLANUNG – AUSFÜHRUNG
DOTT.  ARCH.  CLAUDIA  PEDACI  WASKÖNIG
WOLTERSDAMM   9   ·   26655   WESTERSTEDE
TELEFON 0 44 88 / 86 06 82 · FAX 0 44 88 / 86 06 81
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10. Das Baudezernat des Landkreises Ammerland

Hausadresse:
Ammerlandallee 12
26655 Westerstede
Telefon: 04488 56-2260, -61
E-Mail: bauamt@ammerland.de

Sprechzeiten:
Dienstag und Freitag 
8.00 bis 12.00 Uhr 
sowie zusätzlich nach vorheriger telefoni-
scher Absprache
Internet-Adresse: www.ammerland.de

Dezernatsleitung
Herr Dr. Jürgens
Telefon: 04488 56-2230
E-Mail: t.juergens@ammerland.de

Amtsleitung
Herr Caspers
Telefon: 04488 56-2330
E-Mail: u.caspers@ammerland.de

Die Aufgaben des Bauamtes
� Baugenehmigungen
� Bauvoranfragen
� Baulasten
� Statikprüfungen
� Denkmalschutz / Denkmalpflege
� Tankanlagen / Immissionsschutz
� Vorbeugender Brandschutz
� Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Baugenehmigungen
Bezirke Apen, Wiefelstede
Frau Köhrmann
Telefon: 04488 56-2380
E-Mail: h.koehrmann@ammerland.de

Bezirk Bad Zwischenahn
Herr Gerlach
Telefon: 04488 56-2410
E-Mail: m.gerlach@ammerland.de

Bezirk Edewecht
Herr Puzik
Telefon: 04488 56-2370
E-Mail: m.puzik@ammerland.de

Bezirk Rastede
Frau Jutrowski
Telefon: 04488 56-2390
E-Mail: s.jutrowski@ammerland.de

Bezirk Westerstede
Herr Arends
Telefon: 04488 56-2360
E-Mail: h.arends@ammerland.de

Bauvoranfragen
Bezirke Apen, Edewecht, Westerstede
Herr Gelewski
Telefon: 04488 56-2350
E-Mail: m.gelewski@ammerland.de

Bezirk Bad Zwischenahn
Herr Caspers
Telefon: 04488 56-2330
E-Mail: u.caspers@ammerland.de

Bezirke Rastede, Wiefelstede
Frau Hemjeoltmanns
Telefon: 04488 56-2320
E-Mail: s.hemjeoltmanns@ammerland.de

Statikprüfungen
Frau Groenhagen
Telefon: 04488 56-2420
E-Mail: a.groenhagen@ammerland.de

Frau Wittrock
Telefon: 04488 56-2430
E-Mail: s.wittrock@ammerland.de

Denkmalschutz, Denkmalpflege
Herr Gelewski
Telefon: 04488 56-2350
E-Mail: m.gelewski@ammerland.de

Baulasten
Herr Noormann
Telefon: 04488 56-2300
E-Mail: a.noormann@ammerland.de

Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Herr Schütte
Telefon: 04488 56-2401
E-Mail: i.schuette@ammerland.de

Tankanlagen / Immissionsschutz
Herr Heyer
Telefon: 04488 56-3150
E-Mail: l.heyer@ammerland.de

Vorbeugender Brandschutz
Herr Warrelmann
Telefon: 04488 56-3151
E-Mail: h.warrelmann@ammerland.de

Die Aufgaben des Baudezernates in Zu-
sammenarbeit mit anderen Ämtern

Wirtschaftsförderung
Amt für Kreisentwicklung
Herr Strebel
Telefon: 0488 56-3010
E-Mail: m.strebel@ammerland.de

Wohnungsraumförderung
Wohngeldamt
Frau Ahlhorn
Telefon: 04488 56-1700
E-Mail: e.ahlhorn@ammerland.de

mailto:bauamt@ammerland.de
mailto:t.juergens@ammerland.de
mailto:u.caspers@ammerland.de
mailto:h.koehrmann@ammerland.de
mailto:m.gerlach@ammerland.de
mailto:m.puzik@ammerland.de
mailto:s.jutrowski@ammerland.de
mailto:h.arends@ammerland.de
mailto:m.gelewski@ammerland.de
mailto:u.caspers@ammerland.de
mailto:s.hemjeoltmanns@ammerland.de
mailto:a.groenhagen@ammerland.de
mailto:s.wittrock@ammerland.de
mailto:m.gelewski@ammerland.de
mailto:a.noormann@ammerland.de
mailto:i.schuette@ammerland.de
mailto:l.heyer@ammerland.de
mailto:h.warrelmann@ammerland.de
mailto:m.strebel@ammerland.de
mailto:e.ahlhorn@ammerland.de
http://www.ammerland.de
http://www.alles-deutschland.de


11. Wohnraumförderung

Das Land Niedersachsen gewährt aus Mit-
teln des Landes nach dem derzeitigen
Wohnraumförderungsprogramm Zuwen-
dungen als Darlehen.

Förderschwerpunkte sind:

Im Eigentumsbereich

a) die Schaffung von selbst genutztem
Wohneigentum durch Neubau-, Kauf
oder Erwerbsvorhaben im Zusammen-
hang mit Modernisierung sowie Aus-
und Umbau, um kinderreiche Familien
und schwerbehinderte Menschen ange-
messen mit Wohnraum zu versorgen.
Die Förderung erfolgt nach sozialer
Dringlichkeit,

b) Maßnahmen zur energetischen Gebäu-
desanierung im Wohnungsbestand für
Gebäude, die bis zum 31.12.1983 fertigge-
stellt worden sind.

Im Mietwohnungsbau
a) die Schaffung von Mietwohnraum als

Altenwohnungen durch Neubau sowie
den Aus- und Umbau oder die Erweite-
rung bestehenden Wohnraumes,

b) die Schaffung von Mietwohnraum für
Wohngruppen älterer Menschen,schwer-
behinderte Menschen, hilfe- und pflege-
bedürftige Personen,

c) Maßnahmen zur energetischen Gebäu-
desanierung im Wohnungsbestand für
Gebäude, die bis zum 31.12.1983 fertigge-
stellt worden sind.

Gefördert werden:
Kinderreiche Haushalte
� für Familien mit zwei und mehr Kindern

der Neubau oder der Kauf / Erwerb im
Zusammenhang mit Modernisierung

� für Familien mit drei und mehr Kindern
der Ausbau, Umbau oder die Erweite-
rung       

Schwerbehinderte Menschen 
(siehe hierzu auch Kapitel 12)
� der Neubau, wenn aufgrund der Behin-

derung ein besonderer baulicher Auf-
wand erforderlich  ist

� oder der Kauf/Erwerb im Zusammen-
hang mit Modernisierung, wenn behin-
dertengerechter Wohnraum benötigt
wird
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� der Ausbau, Umbau oder die Erweite-
rung, wenn behindertengerechter Wohn-
raum geschaffen werden soll.

Bei allen Förderungsmaßnahmen ist
Voraussetzung, dass die vorgegebenen
Einkommensgrenzen eingehalten wer-
den.

Für die energetische Modernisierung von
Wohneigentum und Mietwohnungen
(Investitionen für Maßnahmen zum Zwe-
cke der CO2-Minderung, Energieeinsparung
und Nutzung erneuerbarer Energien) wer-
den von den veranschlagten Kosten, die je
Wohnung  mindestens 10 000,00 € und
nicht mehr als 75 000,00 € betragen, als
Darlehen 40 v.H. gewährt.

Für den Neubau von Altenwohnungen und
Wohnungen für Menschen mit Behinde-
rung werden Darlehen in Höhe von bis zu
40 000,00 € je Wohnung gewährt.

Voraussetzung ist, dass ein Bedarf an die-
sen Wohnungen nachgewiesen wird.
Für den Neubau-, Aus- und Umbau sowie
die Erweiterung von Apartmentwohnun-
gen in Wohngruppen oder Wohn- / Schlaf-
räume in Wohngemeinschaften für ältere
Menschen, schwerbehinderte Menschen
oder hilfe- und pflegebedürftige Personen
werden Darlehen von bis zu 20 000,00 €
je Apartmentwohnung und 15 000,00 € je
Wohn- / Schlafraum gewährt.
Voraussetzung ist, dass ein Bedarf an die-
ser Wohnform nachgewiesen wird.

Alle Darlehen werden zunächst zinslos
(10 Jahre für Eigentum / 15 Jahre für Miet-
wohnungen) gewährt.

Die Rückzahlung erfolgt mit 2 % Tilgung
(Eigentum) und 1 % Tilgung (Mietwohnun-
gen) und 0,5 % Verwaltungskosten.

Nähere Auskünfte und Anträge sind beim
Sozialamt / Wohnraumförderung zu er-
halten.
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Fördermittel werden als Darlehen gewährt in Abhängigkeit von der Zahl der zum Haushalt gehörenden Kinder und für be-
hinderungsbedingte Baumaßnahmen in folgender Höhe:

Für den Neubau
Schwerbehinderte Menschen bis zu 30.000,00 €
Schwerbehinderte Menschen und Familien mit zwei Kindern,
davon darf ein Kind noch nicht das 15. Lebensjahr vollendet haben bis zu 35.000,00 €
für jedes weitere Kind unter 15 Jahren zusätzlich bis zu 5.000,00 €
zusätzlich für behinderungsbedingte Baumaßnahmen bis zu 10.000,00 €

Für den Kauf und Erwerb in Zusammenhang mit Modernisierung
Schwerbehinderte Menschen bis zu 20.000,00 €
Schwerbehinderte Menschen und Familien mit zwei Kindern,
davon darf ein Kind noch nicht das 15. Lebensjahr vollendet haben bis zu 25.000,00 €
für jedes weitere Kind unter 15 Jahren bis zu 5.000,00 €
Zusätzlich aufgrund der durch die Schwerbehinderung 
bedingten Mehraufwendungen bis zu 10.000,00 €

Für die Schaffung von Wohnraum durch Ausbau / Umbau oder Erweiterung
Anpassung vorhandenen Wohnraumes an die besonderen 
Wohnbedürfnisse der schwerbehinderten Menschen bis zu 10.000,00 €
für Familien mit drei und mehr Kindern neu zu schaffender Wohnfläche bis zu 460,00 €/m2



12. Altersgerechtes und barrierefreies Wohnen

Eine Musterwohnung für altersge-
rechtes und barrierefreies Wohnen
in Bad Zwischenahn –  als Ort
für gute Beispiele und individuelle
Beratung

Immer mehr Menschen werden immer
älter.

Diese Entwicklung macht auch vor dem
Landkreis Ammerland nicht halt. Zurzeit
ist bei uns fast 1/4 der Bevölkerung über
60 Jahre alt. In 10 Jahren wird es voraus-
sichtlich 1/3 sein. Dabei verkleinert sich die
Gruppe der jüngeren Senioren und die
Anzahl der Hochbetagten wird steigen. Zu
erwarten steht, dass auch der Bedarf an
altersgerechtem und barrierefreiem Wohn-
raum in den nächsten Jahren deutlich
zunehmen wird.

Der Kreistag des Landkreises Ammerland
hat sich mit der jetzigen Lebenssituation
und den Prognosen für die Ammerländer
Seniorinnen und Senioren intensiv befasst
und einen Seniorenplan als Handlungsrah-
men für seine zukünftige Seniorenpolitik
verabschiedet.

Ein großer Schwerpunkt des Seniorenpla-
nes ist der Themenkomplex „Wohnen im
Alter“ und der festgestellte Bedarf an Bera-
tung nach altersgerechtem Wohnen.

Wohnen und Wohnumfeld sind im Leben
eines Menschen von zentraler Bedeutung.
Abhängig von der Lebensphase verändern
sich zwar die Ansprüche, doch den meisten
Menschen geht es darum, sich in der Woh-
nung, im Haus wohl zu fühlen.

Dieses gilt dann in besonderem Maße für
Ältere, denn je älter die Menschen werden,
desto mehr Zeit verbringen sie zu Hause.

Im Landkreis Ammerland leben fast 80 %
der über 60-jährigen im Eigentum. Die

finanzielle Belastung für das Wohnen wird
von den allermeisten Ammerländer Senio-
rinnen und Senioren selbst als angemessen
oder sogar gering bezeichnet.

Im Alter in den eigenen vier Wänden blei-
ben zu können – das wünschen sich Viele.
Und obwohl der persönliche Wohnbereich
Sicherheit und Geborgenheit vermittelt,
passieren gerade zu Hause die allermeisten
Unfälle.
Doch schon kleine Veränderungen in der
Wohnung oder einfache Hilfsmittel können
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maßgeblich die Lebensqualität im Alter
erhöhen und eine selbstständige Haus-
haltsführung trotz diverser Handicaps
ermöglichen.

Deshalb bietet die Koordinierungsstelle für
Seniorenarbeit des Landkreises gezielt
Wohnberatung an – in Zusammenarbeit
mit ehrenamtlichen, geschulten Beratern.

Die Seniorinnen und Senioren zeigen zum
Thema altersgerechtes Wohnen einen
hohen Informationsbedarf. Viele möchten
sich jedoch zunächst an einem öffentli-
chen und neutralen Ort beraten lassen,
bevor sie erwägen, eine individuelle Bera-
tung in den eigenen vier Wänden in An-
spruch zu nehmen. So ist die Idee entstan-
den, eine Anschauungswohnung – die
Musterwohnung für altersgerechtes und
barrierefreies Wohnen – einzurichten, in
der gute Beispiele und Anregungen sicht-
bar und erfahrbar werden.

Die Ammerländer Wohnungsbau Gesell-
schaft mbH hat diesen Bedarf gesehen und

eine solche Musterwohnung in Kooperati-
on mit dem Landkreis Ammerland in Bad
Zwischenahn der Öffentlichkeit zugängig
gemacht. Die Wohnungsbaugesellschaft
hat ihrerseits bei der Einrichtung und Aus-
stattung der Wohnung mit ansässigen
Handwerksbetrieben im Ammerland ko-
operiert, die so bestens präsentieren kön-
nen, welche passgenauen Produkte und
Serviceleistungen sie den älteren Men-
schen vor Ort bereitstellen. Im Juni 2005
wurde die Musterwohnung im Ortsteil
Rostrup in Bad Zwischenahn eingerichtet
und die Beratung dort ist allein in den
ersten 1 1/2 Jahren von etwa 850 Besuchern
in Anspruch genommen.

Das Projekt hat sich etabliert

Die Neueröffnung der Musterwohnung im
Hauptort Bad Zwischenahn, Mittelweg 12,
hat im Sommer 2008 wiederum für reges
Interesse gesorgt und eine noch größere
Erreichbarkeit der Wohnberatung ermög-
licht.

Die Wohnung bietet denselben Standard
wie zuvor. Zu sehen und auszuprobieren

gibt es aber auch Neues: Beispielsweise
einen elektrischen und rollstuhlgeeigne-
ten Außenlifter zum Balkon sowie neben
absenkbaren Küchenschränken auch ein
höhenverstellbares Waschbecken im Bade-
zimmer.

Die Beratung in der Musterwohnung für
altersgerechtes Wohnen besitzt inzwischen
bei den Senioren im Ammerland, ihren
Angehörigen und für viele Fachkräfte aus
den Bereichen Bildung und Sozialbeglei-
tung einen hohen Stellenwert und kann
helfen, für zukünftig noch mehr ältere
Menschen die Lebensqualität im Alter zu
erhöhen.

Die Musterwohnung kann freitags in der
Zeit von 15.00 – 16.30 Uhr besichtigt wer-
den. Andere Termine bzw. Termine für
Gruppen können Sie bei der

Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft
mbH, Telefon: 04488 84640 bzw. beim
Landkreis Ammerland, Telefon: 04488
562650 vereinbaren.

Hier erhalten Sie auch, sofern gewünscht,
eine weitergehende Beratung.
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13. Die Bauausführung

Gesundes Bauen

Der Trend zu gesünderem Bauen ist unver-
kennbar. Die Gesundheitsgefährdung durch
Baumaterialien und Bauweisen ist in den
letzten Jahren vermehrt diskutiert worden.
Es konnten immer häufiger Wirkungen
nachgewiesen werden, die das Wohlbefin-
den der Bewohner deutlich beeinträchti-
gen oder gar gesundheitsschädlich sind.

Das verstärkte Interesse der Öffentlichkeit
gilt vor allem für diese drei Gruppen von
Baustoffen:
� Schweb- und Faserstoffe aus bestimmten

Materialien (Asbestfasern oder künst-
liche Mineralfasern)

� Chemische Substanzen in Baustoffen
(z. B. Formaldehyd in Spanplatten,
Dämmstoffen, Belägen oder Tapeten; PCP
und Lindan in Holzschutzmitteln; Lö-
sungsmittel in Farben, Lacken oder Kle-
bern)

� Strahlenexposition aus Baustoffen, z. B.
Radon und seine Folgeprodukte

Gesundheitliche Beeinträchtigungen kön-
nen sich vor allem aus zwei Gründen ein-
stellen. Zum einen waren die Wirkungszu-
sammenhänge mancher gefährlicher Stof-
fe nicht bekannt und zum anderen wurden
vor allem im Hobby- und Heimwerkerbe-
reich bei der Anwendung und Verarbei-
tung manche Regeln nicht beachtet, die
dem Fachmann vertraut sind.
Beim baubiologischen Bauen wird diese
Linie weiterverfolgt, indem sich wieder ver-
stärkt den altbewährten Materialien, wie

z. B. Ziegel, Holz, Naturstein, Lehm oder
Kalk, zugewendet wird.

Energiesparen

Sparmaßnahmen für den Energiebedarf
eines Einfamilienhauses sind besonders
effektiv, werden gefördert und erhöhen
den Wert eines Gebäudes.

Ca. 80 % des Gesamtenergiebedarfs wer-
den im Einfamilienhaus für die Heizung
benötigt. Bei Neubauten bietet sich daher
an, dass Sie Baumaßnahmen zur Verringe-
rung des Energiebedarfs ohne wesentlich
höhere Baukosten einplanen z. B.:
� Erhöhte Wärmedämmmaßnahmen an

Dächern, Wänden und Fußböden
� Einbau von energiesparenden Fenstern
� Ausnutzung der „Sonnenseite“ als Ener-

giefänger

� Installation von modernen wirtschaftli-
chen Heizungsanlagen, z. B. Brennwert-
geräten (ohne massiven Schornstein
möglich)

� Zusätzliche Nutzung der Sonnenenergie
über Kollektoren zur Brauchwasserer-
wärmung

� Einbau von Photovoltaikanlagen zur Ein-
speisung von „eigenem Strom“ in das
allgemeine Netz

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens oder des Bauanzeigeverfahrens ist der
Wärmeschutznachweis gemäß der Wär-
meschutzverordnung zu führen.
Das Niedrigenergiehaus kann über den
Wärmeschutznachweis errechnet werden.
Dazu müssen erhöhte Energiesparmaß-
nahmen so berücksichtigt werden, dass
der Jahresheizwärmebedarf um mindes-
tens 25 % unter dem zulässigen Bedarfs-
wert liegt.
Niedrigenergiehäuser besitzen einen er-
höhten Immobilienwert, sparen Heizkosten
und werden vom Finanzamt direkt mit
Zuschüssen gefördert. Ihr Entwurfsver-
fasser kann Sie beraten.
Bei bestehenden Gebäuden ist es ratsam,
sich bei Verbraucherverbänden, Installateu-
ren oder bei den energieberatenden Bezirks-
schornsteinfegermeistern zu informieren.
Im Rahmen der Erneuerung von Heizungen
werden auch zusätzliche Dämmmaßnah-

26

www.dach.de

Bauunternehmen
• Erstellung von Neu-, An- und Umbauarbeiten
• Maurer- und Stahlbetonarbeiten • Fliesenarbeiten

Neukamp 9 · 26655 Westerstede · Tel. 0 44 88 / 49 83
Fax 0 44 88 / 7 19 23 · E-Mail: dirksen.bau@ewetel.net

Wir
sind

gerne
für Sie da

http://www.dach.de
mailto:dirksen.bau@ewetel.net


men von der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau gefördert (siehe Kapitel 8).

Bodenschutz

Der Boden erfüllt wichtige Funktionen im
Naturhaushalt. Er ist nicht vermehr- oder
wiederherstellbar. Bei Einwirkungen auf
den Boden sollten Sie Beeinträchtigungen
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner
Funktion als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte so weit wie möglich vermei-
den.

Bauen bedeutet zwangsläufig eine Beein-
trächtigung der natürlichen Bodenfunk-
tionen.

Bauwerke versiegeln den Boden, was zum
vollständigen Verlust seiner Funktion im
Naturhaushalt führt. Das Befahren mit
schwerem Gerät hat Bodenverdichtung zur
Folge.

Die Lagerung von Baustoffen und Abfällen
bewirkt den Verlust der Lebensraumfunk-
tion.
Maßnahmen zur Minimierung der Beein-
trächtigungen sind:
� Inanspruchnahme von möglichst wenig

Fläche für das Gebäude

� Minimierung der versiegelten Fläche
� Möglichst wasserdurchlässige Gestal-

tung der Befestigungen
� Beschränkung der Baunebenflächen, also

Fahrwege und Lagerflächen, auf das
absolute Mindestmaß

� Bodenverdichtung durch Einsatz schwe-
rer Geräte vermeiden

� Wiederauflockerung verdichteter Berei-
che nach Abschluss der Bauarbeiten

� Vermeidung des Eindringens umweltge-
fährdender Stoffe in den Boden

� Ordnungsgemäße Entsorgung aller Ab-
fälle, die beim Bau anfallen.

Beachten Sie auch den sorgsamen Umgang
mit dem Mutterboden, der abzuschieben
und seitlich in Mieten von nicht mehr als
2 m Höhe zu lagern ist.

Bauschlichtung

Sollte im Einzelfall Ihr mit Hilfe von Fremd-
firmen errichtetes Eigenheim trotz sorg-
fältiger Auswahl qualifizierter Fachunter-
nehmer mit Baumängeln behaftet sein,
kann Ihnen ein Schlichtungsverfahren häu-
fig schneller und preiswerter als ein
Gerichtsverfahren helfen.
Die Schlichtungsstelle ist nur für Werkver-
träge, die die Erbringung von Bauleistun-

gen zum Gegenstand haben und nicht für
Streitigkeiten im Bereich des öffentlichen
Baurechts zuständig.
Sie hat zum Ziel, Differenzen aus privaten
Bauverträgen einvernehmlich zu beenden.

Anfragen zu den Aufgaben,Voraussetzun-
gen, Kosten oder zum Verfahren richten
Sie bitte an die

Niedersächsische Bauschlichtungsstelle
Ferdinandstraße 3
30175 Hannover
Telefon: 0511 380870.
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14. Einbruchsicherung

Sie werden sicherlich viel Mühe, Zeit und
auch Geld  investieren, um den Traum vom
Eigenheim zu verwirklichen. Haben Sie
dabei aber auch an Ihre persönliche Sicher-
heit in Ihrem zukünftigen Heim und an
den Schutz Ihres Eigentums gedacht?

Der Schutz des eigenen Hauses oder der
Wohnung vor Einbrechern wird oft erst
ernst genommen, wenn ungebetener
Besuch sich Zugang verschafft hat.

Beleuchtung statt Bepflanzung

Bepflanzungen verschönern zwar den Gar-
ten, bieten aber nicht nur den Bewohnern
Sichtschutz, sondern auch unerwünschten
Besuchern. An einbruchgefährdeten Stellen
sollten deshalb unübersichtliche Bepflan-
zungen vermieden werden.
Für diese Bereiche sowie für Wege zum
Haus und zur Garage empfiehlt sich eine
durch Bewegungsmelder oder dämme-
rungsabhängig geschaltete Beleuchtung.

Sind Ihre Fenster sicher?

Einbrecher dringen in Einfamilienhäuser
und in Erdgeschosswohnungen bevorzugt
durch Fenster oder Balkontüren ein, weil
diese Einstiege von Nachbarn oder von der
Straße aus oft nicht einsehbar sind. Ein-
bruchhemmende Fenster (z. B. gemäß DIN
ENV 16127-1630, WK1-WK6) erfüllen die
Sicherheitsanforderungen für von außen
erreichbare Fenster und Terrassentüren.
Angriffhemmende Verglasung (DIN EN 356,
P4A-P8B) und geprüfte Fensterbeschläge
bieten zusätzlichen Einbruchschutz.

Normale Rollläden sind kein Schutz vor Ein-
bruch. Sie werden meist durch Hochschie-
ben oder Herausreißen überwunden. Mit
speziellen Sicherungen lässt sich dies ver-
hindern.

Türen gegen Einbruch sichern
Kaum zu glauben, aber viele Einbrecher
kommen durch die Haustür ans Ziel, weil

diese oftmals nicht genügend gesichert
sind. Türrahmen, Türblätter, Türbänder
sowie Schlösser und Schließbleche müs-
sen besondere Sicherheitsanforderungen
erfüllen. Auch bei kurzer Abwesenheit soll-
ten Türen abgeschlossen werden. Das gilt
für alle Außen- und Wohnungstüren, in die
im übrigen schwer aufzubrechende Schlös-
ser gehören. Für Schließzylinder und gegen
Abschrauben gesicherte Beschläge gibt es
Mindestanforderungen.

Planen Sie als Außentüren nur stabile Voll-
holz- oder Metalltüren mit Metallzargen
ein und achten Sie beim Kauf eines ein-
bruchhemmenden Türelements auf die DIN
18103.

Das Aufbrechen von Türen kann man mit
einer fest im Mauerwerk verankerten Tür-
zarge verhindern. Damit sich die Tür im
Schlossbereich nicht so leicht aufbrechen
lässt, ist ein massives, mit langen Schrau-
ben fest im Mauerwerk verankertes
Schließblech erforderlich. Auch Hintergreif-
haken oder -zapfen verhindern ein allzu
leichtes Aufhebeln.
Sperrbügel und Sperrketten dienen zwar
nicht als Einbruchsicherung, sollten jedoch
stets vorgelegt sein, um zu verhindern, dass
ungebetener Besuch eine spaltbreit geöff-
nete Tür vollständig aufstößt.

Glück und Glas …

Entgegen einer verbreiteten Meinung
haben Verglasungen aus Mehrscheibeniso-
lierglas (Thermopane), Drahtglas oder Ein-
scheiben-Sicherheitsglas (Sekurit) keinen
erhöhten Sicherheitswert. Drahtglas ver-
hindert nur verletzungsgefährliche Split-
ter. Isolierglas knallt nicht wenn es einge-
schlagen wird, es enthält nur trockene,
staubfreie Luft unter normalem Luftdruck.
Einscheiben-Sicherheitsglas zerfällt beim
Einschlagen in millimetergroße Krümel und
mindert ebenfalls die Verletzungsgefahr.
Einbruchschutz bietet hingegen Verbund-
sicherheitsglas aus mehreren Scheiben, die
durch Spezialfolien miteinander verbun-
den sind. Diese Verglasungen entsprechen
DIN EN 356, P4A-P8B. Auch Kunststoffglas
(Polycarbonat) ist ab einer Stärke von sechs
Millimetern aufwärts einbruchhemmend.

Polizeiliche Kriminalprävention

Die (Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstel-
len geben kostenlosen Rat über mechani-
sche und elektronische Sicherheitseinrich-
tungen sowie über kriminalitätsvorbeu-
gende Verhaltensweisen.

Die nächstgelegene Beratungsstelle er-
fahren Sie über Ihre örtlich zuständige
Polizeidienststelle oder im Internet unter
www.polizeiberatung.de.
Für den Landkreis Ammerland ist das Poli-
zeikommissariat Westerstede unter der
Tel.-Nr. 04488 833-124 (Zentrale 833-0) Ihr
Ansprechpartner.
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Apen

Inmitten einer reizvollen, von Wasserläufen
durchzogenen Parklandschaft liegen die
Orte Apen, Augustfehn, Espern, Hengstfor-
de, Godensholt, Nordloh, Tange und Vre-
schen-Bokel. Die Gemeinde Apen als eine
der ältesten Ammerlandgemeinden (zur-
zeit ca. 11.000 Einwohner) blickt durch die
ehemalige Eisenhütte Augustfehn und
Fleisch verarbeitende Betriebe auf eine
lange abwechslungsreiche Industrie- und
Gewerbetradition zurück. Neben Handels-
und Handwerksbetrieben prägen heute
mehrere Metall verarbeitende Betriebe und
eine Hosenfabrik den Arbeitsmarkt in der
Gemeinde Apen.

Durch die Anschlussstelle Apen/Remels
lässt sich die Autobahn Leer – Oldenburg
– Bremen (A 28) in maximal 10 Minuten
erreichen. Die Bahnstrecke Leer – Olden-
burg führt ebenfalls durch die Gemeinde
Apen, wobei die Gemeinde durch den zen-
tral gelegenen Bahnhof Augustfehn her-
vorragend an das örtliche und überörtliche
Schienennetz angebunden ist. Die Ober-
zentren Oldenburg und Bremen sowie die
Niederlande sind über diese Verkehrswege
schnell zu erreichen.

Die Gemeinde Apen ist die westlichste
Gemeinde des Ammerlandes und grenzt an
die Weiten Ostfrieslands. Neben den viel-
fältigen gewerblichen Betrieben gewinnt
der Fremdenverkehr zunehmend an Bedeu-
tung. Unter anderem führt auch die Deut-
sche Fehnroute durch die Gemeinde Apen
und hat ihren Ausgangspunkt am Bahnhof
Augustfehn.
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MALERBETRIEB STEENWEG
Jens Steenweg
Maler- und Lackierermeister

Kreative Maltechniken · Putze · Fassadengestaltung
Innenraumgestaltung · Fußbodenarbeiten

Wachtelweg 6c · 26689 Godensholt · Telefon: (0 44 09) 90 93 44

Fax: (0 44 09) 90 93 45 · Mobil: (01 74) 4 19 69 59

www.malerberieb-steenweg.de · E-Mail: malerbetriebsteenweg@gmx.de

Zimmerei Markus Schnittger GmbH
Saterlandstraße 26 · 26689 Apen
Tel.: 0 44 89 / 94 116 - 0
Fax: 0 44 89 / 94 116 - 26
E-Mail: info@zimmerei-schnittger.de
Web: www.zimmerei-schnittger.de

• Zimmererarbeiten • Gauben
• Dachdeckerarbeiten • Holzrahmenbau
• Trockenbauarbeiten • Carports
• Dachsanierung • Flachdächer

Zimmerermeister Markus Schnittger

http://www.malerberieb-steenweg.de
mailto:malerbetriebsteenweg@gmx.de
mailto:info@zimmerei-schnittger.de
http://www.zimmerei-schnittger.de


Apen

Voll erschlossene Wohnbaugrundstücke in
fast allen Gemeindeteilen in unterschied-
lichen Größen und Preislagen hat die
Gemeinde Apen ebenfalls zu bieten. Hier
können nahezu alle Wünsche und Ansprü-
che erfüllt werden.

Eine stetig wachsende Gemeinde muss
auch eine ausreichende Infrastruktur vor-
halten. Sie lässt mit einem Freibad, mehre-
ren Sportplätzen und Sporthallen, wohn-

ortnahen Kindertagesstätten und Schulen
bis hin zur Realschule keine Wünsche offen.

Seit dem Schuljahr 2004/2005 befindet
sich zudem eine Außenstelle des Gymna-
siums Westerstede (5. und 6. Klasse) im
Ort Apen.

Sollte Ihr Interesse für die Gemeinde Apen
geweckt worden sein, setzen Sie sich mit
uns in Verbindung.

Informationen über Wirtschaftsförderung
und Gewerbegrundstücke erhalten Sie bei:
Gemeindekämmerin Helma Schubert
Telefon: 04489 7320
E-Mail: schubert@apen.de

Informationen über Wohnbaugrundstücke 
erhalten Sie bei:
Doris Meiners
Telefon: 04489 7346
E-Mail: meiners@apen.de

Informationen über die Bauleitplanung
sowie über Bauordnungsverfahren in der
Gemeinde Apen erhalten Sie bei:
Bauamtsleiter  Rolf Siems
Telefon: 04489 7341
E-Mail: siems@apen.de
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Bad Zwischenahn

Bad Zwischenahn –
Wohnen mit besonderem Flair

Eingebettet in die weite Parklandschaft
des Ammerlandes liegt die Gemeinde Bad
Zwischenahn mit ihren nunmehr über
27.000 Einwohnern. Bad Zwischenahn ist
staatlich anerkanntes Moorheilbad. Dar-
über hinaus sind verschiedene Ortsteile als
staatlich anerkannte Erholungsorte fest-
gelegt worden.

Das Gemeindegebiet umfasst rund 129
km2. Neben dem Siedlungsschwerpunkt im
Bereich Bad Zwischenahn/Rostrup/Ohrwe-
ge gibt es im östlichen Gemeindegebiet
angrenzend an die Stadt Oldenburg die
Ortsteile Petersfehn mit Bloh sowie
Ofen/Wehnen mit jeweils eigenen Versor-
gungsstrukturen.

Moor, Heide,Wald,Wiesen und Baumschul-
flächen, gepflegte öffentliche Parkanlagen
mit mächtigen Bäumen wie den „Park der
Gärten“ in Rostrup oder den Kurpark in
Bad Zwischenahn und alte Bauernhäuser
bestimmen diese wunderbare Parkland-
schaft, die sich rund um das ca. 530 ha
große Zwischenahner Meer – der Perle des
Ammerlandes – erstreckt.

Als Wohnstandort hat Bad Zwischenahn
ein besonderes Flair zu bieten. Neben der
attraktiven Landschaft hat sich eine intak-
te Geschäftsstruktur mit gut sortierten
Fachgeschäften im Ort Bad Zwischenahn
wie auch in den übrigen Ortslagen ge-
bildet, die das Einkaufen zum Erlebnis
machen. Die Gemeinde bietet wegen ihrer

Funktion als Kur- und Ferienort auch eine
Vielzahl an gepflegten Restaurants und
Straßencafés. Darüber hinaus gibt es viel-
fältige kulturelle Angebote, die zum großen
Teil in denkmalgeschützten Gebäuden an
besonders attraktiv in die Landschaft ein-
gebundenen Standorten durchgeführt
werden. Deshalb erfreut sich die Gemein-
de Bad Zwischenahn schon seit vielen Jah-
ren als ein Wohnstandort, der das „beson-
dere Etwas“ anzubieten hat.

Die Gemeinde Bad Zwischenahn ist be-
strebt, gemeindeeigene Bauplätze in den
verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde
anzubieten. Darüber hinaus gibt es auch in-

teressante Bauflächen, die von Erschlie-
ßungsträgern angeboten werden.

Bad Zwischenahn –  
ein Wohnstandort auch für 
„Aktiv-Menschen“

Natur, klare Luft, ein eigener Binnensee –
Bad Zwischenahn ist wie geschaffen für
die individuelle Freizeitgestaltung. Das
Zwischenahner Meer ist bei den Wasser-
sportlern sehr beliebt und gilt als ein her-
vorragendes Segel- und Surfrevier. Darüber
hinaus gibt es einen wunderschön in die
Landschaft integrierten Golfplatz, der ganz-
jährig bespielbar ist. Segelfliegen, Nordic-
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Tischlerteam: Reiner Hobbensiefken & Fred Eilers

Tischlerarbeiten & Reparaturen
Zimmertüren · Laminat

Fertigparkett · Fenster · Türen

Rollläden · Einbauschränke

26160 Bad Zwischenahn Petersfehn II

Woldlinie 48

Tel. 0 44 86 - 91 69 59 · Fax - 91 69 58

Fotos: Gemeinde Bad Zwischenahn



Bad Zwischenahn
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Peter Annas
Dachbegrünungen – Flachdachsanierungen – Bauklempnerei

Ausführung aller Dachdeckerarbeiten
Hermann-Ehlers-Straße 5 * 26160 Bad Zwischenahn

Telefon 04 41 / 6 99 02 02 * Fax 04 41 / 6 99 02 03
Mobil 01 70 / 43 70 92 8 * E-Mail: peter-annas-bedachungen@t-online.de

Service ru
nd

um’s Dach

Dennis Oetjen

• Großbaumschnitt mit Seiltechnik
• Planung • Gestaltung • Ausführung

Edewechter Str. 7 · 26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 0 44 03/93 93 19 · Fax: 0 44 03/93 92 68
www.landschaftsbau-oetjen.de

Günter

Schröder
Baugeschäft GmbH

Telefon 0 44 03/5 80 88
Telefax: 0 44 03/16 23
Mobil: 01 71/4 11 48 19

• Badrenovierung
• Heizungserneuerung
• Reparaturen

Industriestraße 16 · 26160 Bad Zwischenahn
Tel. (0 44 03) 52 85 · Fax (0 44 03) 6 42 93
E-Mail: beneke@beneke-haustechnik.de

www.beneke-haustechnik.de

mailto:peter-annas-bedachungen@t-online.de
http://www.landschaftsbau-oetjen.de
mailto:beneke@beneke-haustechnik.de
http://www.beneke-haustechnik.de


ten Jahren eine sehr dynamische Entwick-
lung genommen.

Die Gemeindeentwicklung hat nicht
zuletzt auch von der direkten Anbindung
an die Autobahn 28 Oldenburg – Leer pro-
fitiert, so dass Bad Zwischenahn an das
überregionale Straßenverkehrsnetz gut
angebunden ist. Bad Zwischenahn ist ein
Haltepunkt für das Inter-City-Netz der
Deutschen Bahn AG  und erhält ab 2010
auch einen Regio-S-Bahn Anschluss von
und Richtung Bremen.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, in
Bad Zwischenahn zu wohnen, sehen wir
Ihrer Anfrage mit Interesse entgegen.

Gemeinde Bad Zwischenahn
Am Brink 9
26160 Bad Zwischenahn
Telefon: 04403 604-0
Internet: www.bad-zwischenahn.de
E-Mail: gemeinde@bad-zwischenahn.de

Für konkrete Anfragen nach Wohngrund-
stücken in der Gemeinde:

Frau Nienaber
Telefon: 04403  604-220
Telefax: 04403  604-6220
E-Mail: nienaber@bad-zwischenahn.de

Bei Fragen zum Bauen:
Herr Lindemann
Telefon: 04403  604-413
Telefax: 04403  604-6413
E-Mail: lindemann@bad-zwischenahn.de

Walking, Rad fahren in wunderschöner
Landschaft mit ausgeschilderten Radwe-
gen, Skaten sowie diverse Angebote für
Reiter runden das reichhaltige Freizeitan-
gebot ab.

Bad Zwischenahn – auch ein 
hervorragender Wirtschaftsstandort

Die Wirtschaftsstruktur Bad Zwischenahns
ist auf den ersten Blick durch vielfältige
Einrichtungen für den Kur- und Erholungs-
aufenthalt geprägt. Klare Luft, eine natür-
liche Landschaft, die zum Wandern, Träu-
men und Rad fahren oder Reisen einlädt,
sind das Herzstück der „weichen“ Standort-
faktoren.

Vielen ist Bad Zwischenahn daher weit
über das Ammerland hinaus als Kur- und
Erholungsort bekannt. Dafür hat auch die
rasante Entwicklung des Fremdenverkehrs
gesorgt.Waren es 1960 noch 14.000 Gäste
und 69.000 Übernachtungen, besuchen
heute jährlich rd. 170.000 Feriengäste bei
rd. 650.000 Übernachtungen unsere Ge-
meinde. Mehr als 100 Gastronomiebetrie-
be und rd. 350 private und gewerbliche
Vermieter sorgen sich um das Wohl unse-
rer Gäste.

Aber Bad Zwischenahn ist auch ein inter-
essanter Gewerbe- und Industriestandort.
Die Gemeinde präsentiert sich als Standort
bedeutender Industriebetriebe. Rund 850
Betriebe dokumentieren eine ausgewoge-
ne und leistungsstarke Wirtschaftskraft,
die dem Image Bad Zwischenahns als Kur-
und Erholungsort das Prädikat eines ge-
fragten und innovativen Industriestandor-
tes hinzufügt.

Etwa ein Kilometer vor dem Ort Bad Zwi-
schenahn liegt der ca. 40 ha große Indus-
triepark Bad Zwischenahn. In diesem Indus-
triepark sind inzwischen über 40 Firmen
ansässig, wobei einige über 500 Arbeits-
plätze bereithalten.

Neben dem überörtlichen Industriepark
Bad Zwischenahn hält die Gemeinde wei-
tere interessante Gewerbegebiete in den
Ortsteilen Petersfehn und Specken vor. Ins-
besondere das Gewerbegebiet in Peters-
fehn, wenige Kilometer vor den Toren der
Stadt Oldenburg gelegen, hat in den letz-
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Ihr Spezialist für:

– Fenster und Türen,
auch für historische
Bauten

– Sicherheit

– Energieeinsparung

Am Moordamm 3 · 26160 Bad Zwischenahn
Telefon: 0 44 03/65 01 3 · Fax: 0 44 03/65 11 0

E-Mail: info@tischlerei-wehmhoff.de · Internet: www.tischlerei-wehmhoff.de

Inh.: Frieda Wiens

Profis
rund ums

Fenster

Fotos: Gemeinde Bad Zwischenahn
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Edewecht

Wohnen

Wenn es ums Wohnen geht, ist Edewecht
in jeder Hinsicht eine attraktive Adresse. In
direkter Nachbarschaft zum Oberzentrum
Oldenburg mit seinem vielfältigen Ange-
bot bietet die im Süden des Ammerlandes
gelegene Gemeinde äußerst ansprechen-
de Bau- und Wohnmöglichkeiten. Gerade
junge Familien haben in den vergangengen
Jahren vermehrt Edewecht als ihr neues
Domizil gewählt und dabei von sehr fairen
Grundstückspreisen profitiert, so dass Ede-
wecht heute über 21.000 Einwohner hat.
Ob im Ort Edewecht selbst oder in den vor
den Toren Oldenburgs liegenden Ortschaf-
ten Friedrichsfehn und Wildenloh – seit
Jahren erfreuen sich alle ausgewiesenen
Wohnbauflächen reger Nachfrage. Aber

auch die Baumöglichkeiten in anderen
Ortsteilen der Gemeinde wie z. B. Jeddeloh
II und Osterscheps erfreuen sich großer
Beliebtheit.

Im Interesse möglichst niedriger Grund-
stückspreise sieht es die Gemeinde als
wichtig an, selbst Wohnbauflächen zu be-
planen, zu erschließen und zu vermarkten.
Dieser Maxime folgend reagiert die Ge-
meinde auf die anhaltende Nachfrage mit
einer maßvollen Ausweisung neuer Wohn-
bauflächen. Aber nicht nur der Erwerb
eines Grundstücks ist sehr preiswert, son-
dern das Leben in Edewecht ist auf Dauer
günstig. Steuern und Gebühren zählen zu
den niedrigsten im ganzen Nordwesten.
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Die kompetenten Baustoffprofis 
im Ammerland und Saterland

und Umgebung
26188 Edewecht • Güterstraße  4

Tel.: 04405/9284-14/16/17
04492/9250-17/19

E-Mail: holgertreustaedt@ewetel.net

� Sanitär
� Heizung 
� Solar
� Grundwasserabsenkung
� Brunnen + Pumpen

Ährenweg 14 · 26188 Edewecht-Süddorf · Telefon 0 44 05 / 55 85 · Fax 0 44 05 / 76 67

E-Mail: sanitaer-heizung.grieme@ewetel.net

mailto:sanitaer-heizung.grieme@ewetel.net
mailto:holgertreustaedt@ewetel.net


Herz begehrt: Mit einem umfangreichen
Schulangebot, zahlreichen Sport- und Frei-
zeitmöglichkeiten mit Sportplätzen, Sport-
und Tennishallen und einem kombinierten
Frei- und Hallenbad mit Saunalandschaft
bis hin zu Kindergärten, sozialen Betreu-
ungsangeboten und Treffpunkten wie z. B.
dem Haus der Begegnung steht eine brei-
te Palette zur Verfügung.

Lebensqualität

Neue Einwohnerinnen und Einwohner kön-
nen sich in Edewecht wohlfühlen. Eine
ursprüngliche Landschaft, die auch von
Mooren geprägt ist, übt eine besondere
Anziehungskraft aus.
Darüber hinaus bietet Edewecht nahezu
alles an moderner Infrastruktur, was das
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• Energetische Sanierung

• Schlüsselfertige Arbeiten

• Zimmerei

• Tischlerei

• Restauration und Altbausanierung

• Denkmalpflege

• Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten

• Dachdeckerarbeiten

• Moderner Innenausbau

Jeddeloh 1 • Hinterm Esch 3
26188 Edewecht
Telefon 0 44 05 / 91 70-0
Telefax 0 44 05 / 91 70-22
E-Mail kahle.bau@t-online.de
Internet www.kahle-bau.de

Alles unter Dach
und Fach
Dachdeckerei · Zimmerei · Dachdichtung · Solaranlagen · Klempnerei · Photovoltaikanlagen · Fassadenverkleidung

Schepser Damm 17 · 26188 Edewecht · Tel.: 04405 5045 · www.derdachdecker.net

Fotos: Gemeinde Edewecht

http://www.derdachdecker.net
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Edewecht

Wirtschaft und Arbeit

Zahlreiche Wirtschaftsunternehmen bie-
ten wohnortnah eine Vielzahl von Arbeits-
plätzen. Gerade auch Gewerbebetriebe fin-
den in Edewecht sehr gute Ansiedlungs-
möglichkeiten, da die Gemeinde objektbe-
zogen und individuell Flächen beplant und
erschließt, sehr kurzfristig eine Bebauung
ermöglicht und nachhaltig günstige Stand-
ortfaktoren – nicht zuletzt in finanzieller
Hinsicht – gewährleistet.

Nähere Informationen zu den Baumöglich-
keiten in der Gemeinde Edewecht finden
Sie unter www.edewecht.de oder erhal-
ten Sie direkt von der 

Gemeinde Edewecht
Rathausstraße 7, 26188 Edewecht
Telefon: 04405 916-0
Telefax: 04405 939039
E-Mail: gemeinde@edewecht.de
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• individuelle planung
• sanierung/umbau einfamilienhaus
• bauen mit/nach feng shui
• wohnen 50+
• energiespar- und sanierungskonzepte
• energieausweis

sandberg 33 • 21688 edewecht
fon: 0 44 05 / 48 96 05

www.insa-kahle-ingenieurbuero.de
e-mail: insa.kahle@ewetel.net

• Heizungsbau
• Solartechnik
• Klempnerei
• Sanitärinstallation

I. Kunstmann
Installateur und Heizungsbauermeister

Wildenlohsdamm 26c, 26188 Edewecht
Telefon: 0 44 86 - 92 15 69
Telefax: 0 44 86 - 92 15 70
Handy: 01 60 - 94 56 17 36
E-Mail: ik3371@web.de

Fotos: Gemeinde Edewecht

Ihr Ansprechpartner für Wohnbaugrund-
stücke Gewerbeflächen ist
Gemeindekämmerer Rolf Torkel 
Telefon: 04405 916120

Auskünfte über Bebauungspläne erhalten
Sie bei 
Reiner Knorr 
Telefon: 04405 916141

http://www.edewecht.de
mailto:gemeinde@edewecht.de
http://www.insa-kahle-ingenieurbuero.de
mailto:insa.kahle@ewetel.net
mailto:ik3371@web.de


Rastede

Idyllisch Wohnen 
auf historischem Grund

Die Natur prägt die Lebensweise unserer
Gemeinde Rastede entscheidend. In den
bewohnten Ortslagen grünt und blüht es
wie kaum anderswo. In der freien Land-
schaft bietet sich dem Auge ein stets reiz-
voller Wechsel bewaldeter Geestrücken mit
nicht minder wertvollen Moorflächen. Die
weiten, großzügigen Parks bilden in den
Augen des Betrachters die natürliche Krone
der Kulturlandschaft um Rastede.

Eben dies belegt über die Jahrhunderte die
Vorliebe der Oldenburger Grafen und Her-
zöge für diesen Ort: Hier bauten sie ihre
Sommerresidenz, um die schöne Jahres-
zeit mit Vorliebe im gepflegten Rastede zu
verbringen. Und hier hinterließ die Ge-
schichte greifbare und hochwertige Zeug-
nisse: das Schloss und den gestalteten
Schlosspark, das Palaisensemble und die
im Jahr 1059 erstmals erwähnte St.-Ulrichs-
Kirche.

Wohnen – wo man sich wohl fühlt

Rastede ist attraktiv – nicht nur für etwa
20.000 Einwohnerinnen und Einwohner,
sondern auch für viele Tages- und weit
über 100.000 Übernachtungsgäste im Jahr.
Zahlreiche Wander- und Radwege laden
Naturliebhaber und Genießer zum Entde-
cken ein. Unsere neuen Wohnquartiere ent-
stehen bis heute stets den besonderen
Interessen von Natur und Landschaft ent-
sprechend. Ganz gleich, ob in dem auch

hohen Ansprüchen genügenden Hauptort
Rastede oder ob eher in den dörflichen
Bereichen: Bewohner und Gäste fühlen sich
bei uns rundum wohl.

Wohnen mit Platz für Ihre Zukunft

Wir Rasteder sind stolz auf unsere schmu-
cken Häuser und Grundstücke, auf die sorg-
sam gepflegte Gemeinde mit ihrem vielfäl-
tigen Angebot, das für alle Lebensbereiche
zur Verfügung steht. Mit über 200 Verei-
nen, mehreren Schwimmbädern, Sportan-
lagen und einem Golfplatz lässt es sich in
der Gemeinde ausnehmend gut leben.

Kindergärten und Schulen – bis hin zur
gymnasialen Oberstufe – sind in der
Gemeinde in großer Zahl vorhanden und
problemlos erreichbar. Zahlreiche attrakti-
ve Geschäfte, Restaurants und Cafés laden

zum Bummeln und Verweilen ein und run-
den das Bild vom Residenzort Rastede ab.
Größter Beliebtheit erfreut sich der jeden
Freitag stattfindende Wochenmarkt auf
dem Marktplatz, der sein reichhaltiges fri-
sches Angebot nicht nur für Bürger son-
dern auch für Umländer bereithält. Mit
unserer Parkscheibenregelung –  bis zu
zwei Stunden gebührenfrei –  bleibt genug
Zeit zum Einkaufen, Bummeln und Genie-
ßen.

Dies wäre ohne ein sich entwickelndes
Wirtschaftsleben nicht denkbar. Unsere
Gemeinde verfügt über eine ausgewoge-
ne Gewerbestruktur, die vom Mittelstand
getragen wird und sich in vielen Bereichen
durch besondere Innovationsfreudigkeit
auszeichnet. So stehen unsere Mitarbeiter
des Rathauses unseren Bürgern jeden
2. und 4. Samstag im Monat zur Verfügung.
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Unsere Arbeiten:

• Flach- und

Steildachsanierung

• Bauklempnerei

• Schiefereindeckung

• Neueindeckung

• Balkon- und

Terrassensanierung

• Wartung – Notdienst

• Foliendach

• und vieles mehr

RASTEDER BEDACHUNGEN
SVEN BRANDT

Königstraße 37 · 26180 Rastede

Tel. 0 44 02/15 89 · Fax 8 42 58 · Mobil 01 73/6 57 21 33 www.rasteder-bedachungen.de

http://www.rasteder-bedachungen.de


Rastede

Wohnen im Zentrum 
des Nordwestens

Die Gemeinde Rastede ist ideal an das
regionale wie überregionale Verkehrsnetz
mit Autobahnen und Eisenbahnlinien
angebunden.

Ausflüge in die Umgebung oder an die
nahe Küste sind problemlos möglich.

Oldenburg als wirtschaftliches und kultu-
relles Oberzentrum der Region ist mit dem
PKW in fünf Minuten erreicht.

Darüber hinaus ergänzt ein dichtes Netz
von Buslinien den öffentlichen Verkehr
auch im Nahbereich.

Weitere Informationen zu den Baumög-
lichkeiten erhalten Sie im Rathaus der
Gemeinde Rastede
Sophienstraße 27
Telefon: 04402 920-173
E-Mail: liegenschaften@rastede.de oder im
Internet unter www.rastede.de.
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G r i m m e r tG r i m m e r t

Wohn- und Businessambiente

Tel.: 04402 - 515522

           04402 - 981702

Fax : 04402 - 919667

Funk : 0172 - 5161135

Pierre Grimmert, Vossbarg 34, 26180 Rastede

www.grimmert-trockenbau.de

Mail to : grimmert-trockenbau@online.de

Akustik

Brandschutz

und Trockenbau

Lichtgestaltung

Büroneu-,umbauten

Praxisneu-,umbauten

Individuelle Deckengestaltung

IHR BÄDERSTUDIO
Planung · Beratung · Ausführung · Kundendienst

Am Waldrand 17 · 26180 Rastede/Lehmden
Tel. 0 44 02/76 77 · Fax 7 01 97

Internet: www.f-decker.de · E-Mail: info@f-decker.de

Der Kälte keine Chance!
Energie-Einsparung durch Dachmodernisierung Dieter Bliefernich

Zimmerei und Holzbau
Dacheindeckung
Abbundtechnik

Sanierung und Innenausbau

Holz ist der Baustoff

der Zukunft hat!

Am Wiesenrand 49 · 26180 Rastede / Kleibrok · Tel. 0 44 02 / 6 05 00 · Fax 0 44 02 / 69 50 80 · Mobil 01 70 / 24 31 609
www.zimmerei-bliefernich.de

Jetzt neu
Zertifizierter Betrieb für

ISOCELL Zellulose-Einblasdämmung

im Bereich von Dach- und Geschossdecken,

Einbau von Fertiggauben und 

Aufkeilfenster

STOP

Fotos: Gemeinde Rastede

mailto:liegenschaften@rastede.de
http://www.rastede.de
http://www.grimmert-trockenbau.de
mailto:grimmert-trockenbau@online.de
http://www.f-decker.de
mailto:info@f-decker.de
http://www.zimmerei-bliefernich.de


Westerstede

Westerstede als Kreisstadt des Landkreises
Ammerland erfüllt in idealer Kombination
einerseits die Ansprüche an städtische
Strukturen mit all ihren Einrichtungen, die
das tägliche Leben erleichtern und be-
reichern, hat sich aber andererseits den
Charme und die Herzlichkeit ländlicher Prä-
gung bewahrt. Deutlich wird das durch die
Vielzahl der zum Gemeindegebiet zählen-
den Bauernschaften, in denen Ursprüng-
lichkeit und dörfliches Leben besonders in
unserer heutigen schnelllebigen Zeit ihren
besonderen Stellenwert behalten haben.
Man hat es in Westerstede verstanden und
stets darauf geachtet, Tradition und Fort-
schritt im Einklang zu halten.
Geprägt vom unverwechselbaren Flair der
Garten- und Parklandschaft des Ammer-

landes hat Westerstede eine hohe Wohn-
und Lebensqualität entwickelt, die sich in
stetig steigenden Besucherzahlen und nicht
zuletzt in der Auszeichnung als „Staatlich
anerkannter Erholungsort“ ausdrückt.
Aber nicht nur die Gäste Westerstedes kön-
nen sich hier wohl fühlen, auch die Bevöl-
kerung profitiert von dieser Entwicklung,
was sich herumspricht, denn die Stadt
konnte in den letzten zehn Jahren 20 neue
Wohnbaugebiete in der Stadtgemeinde
ausweisen, und die Einwohnerzahl ist mitt-
lerweile auf rd. 22.000 gestiegen.
Neben dem Tourismus und einer breit gefä-
cherten Wirtschaftsstruktur besetzen die
Baumschulen einen weiteren bedeuten-
den Wirtschaftszweig. Besonders die Rho-
dodendrenkulturen haben Westerstede
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Bauplanung – Statik
Schlüsselfertiges Bauen
Ingenieurbau – Holzbau

Umbauten – Altbausanierung
Dacharbeiten aller Art

Am Detershof 22
26655 Westerstede
0 44 88 - 76 16-0
www.steckel-bau.de

Maurer

Zimmerer

Dachdecker

Bauunternehmen
Dachdeckerei

Zimmerei
Am Detershof 22

50 Jahre i
m

Dienste 
der

Bauwirtscha
ft

Kompetenz

am Bau

ZIMMEREI   HOLZBAU
Schulkamp 4 • 26655 Westerstede-Ocholt
Tel.: (0 44 09) 3 71 • Fax: (0 44 09) 81 45
www.zimmerei.krieger.de zimmerei.krieger@ewetel.net

Ausführung sämtlicher Zimmererarbeiten

Jan-Dieter Wemken
Zimmerermeister

Neuenburger Str. 134
26655 Westerstede
� 0 44 88 / 96 70

Ausführung sämtlicher Zimmererarbeiten

weit über die Grenzen des Landes hinaus
bekannt gemacht. Die alle vier Jahre statt-
findende „RHODO“, Europas größte Rhodo-
dendronschau, bestätigt das eindrucksvoll
mit einer Symphonie berauschender Far-
ben und strahlender Blüten. Der Rho-
dodendronreichtum verwandelt die Land-
schaft in und um Westerstede alljährlich in
einen blühenden Park.
Im Sinne einer zukunftsorientierten Ent-
wicklung stellt sich die Stadt Westerstede
den neuen Herausforderungen unserer
Zeit, stets mit dem Ziel, die Lebensqualität
ihrer Bürger und Gäste zu steigern und
den Wohn- und Wirtschaftsstandort wei-
ter zu entwickeln.
Weitere Infos zum Thema Bauen in der
Stadt, zu Immobilien und zur Wirtschafts-
förderung erhalten Sie unter www.wester-
stede.de oder auch direkt im Rathaus.

Ihre Ansprechpartner:
Helmut Meiners  
Telefon: 04488 55217
E-Mail: HMeiners@westerstede.de und 
Horst Hienen
Telefon: 04488 55117
E-Mail: HHienen@westerstede.deFotos: Stadt Westerstede 

http://www.wester-stede.de
http://www.wester-stede.de
http://www.wester-stede.de
mailto:HMeiners@westerstede.de
mailto:HHienen@westerstede.de
http://www.steckel-bau.de
http://www.zimmerei.krieger.de
mailto:zimmerei.krieger@ewetel.net
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• Dachdeckerarbeiten

• Holzhandlung

• Altbausanierung

• Erstellung von land-

wirtschaftl. Stallungen 

und Gebäuden

• Dacheindeckung erneuern

• Zaunbau

Nutteler Weg 16 d · 26215 Wiefelstede

� 04402 960330
Fax 04402 960331 · Mobil 0172 4209226

• Zimmerarbeiten

• Innenausbau

• Carports

• Erstellung von

Neubauten incl.

Dacheindeckung

• Dächer dämmen

• Lichtfirstsanierung

• Neubauten
• Umbauten
• Sofortdienst
• Ausbauten

• Bauplanung
• schlüsselfertige Häuser
• Altbausanierung
• Reparaturarbeiten

Maurermeister Baugeschäft

Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten
Hörner Straße 2 · 26215 Wiefelstede

Tel. (0 44 02) 6 99 10 + (0 44 02) 96 07 08 · Fax (0 44 02) 96 07 09

www.maurermeister-juergens.de

• Maler- und Bodenbelagsarbeiten
• Sämtliche Wandtechniken
• Fassadensanierung und Gestaltung

Ofenerfelder Straße 16 · 26215 Metjendorf
Telefon: 04 41 / 68 41 675 · Fax: 04 41 / 40 89 892

IHR GUTER PARTNER MIT DER GROSSEN ERFAHRUNG!

GLOBAL
FENSTERPRODUKTION GmbH

26215 Wiefelstede · Kiefernstr. 2

Tel.: 04 41 / 96 10 770 · Fax: 04 41 / 96 10 775

E-Mail: global-fenster@ewetel.net

Fenster · Türen · Rollläden · Wintergärten · Überdachungen

HEIZUNG – SANITÄR – SOLAR

KUNDENDIENST

Hoher Kamp 4 • 26215 Wiefelstede

Tel.: (04402) 86 99 51
Fax: (04402) 86 99 52

E-Mail: info@ahlers-heizungsbau.de

• Hobelware
• Bauholz
• Konstruktions-

vollholz
• Innenausbau
• Platten
• Zäune

Zwischenahner Straße 1 · 26215 Wiefelstede
Telefon: 0 44 03/98 97-0 · Fax: 0 44 03/98 97-49

www.eiting.com

Elektroinstallation
Hausgeräte
Kundendienst
Verkauf

Hauptstraße 41 • 26215 Wiefelstede
Telefon (0 44 02) 91 98 95 • Fax (0 44 02) 91 98 96
www.elektro-hr.de • elektro-hr-gbr@t-online.de

http://www.maurermeister-juergens.de
mailto:global-fenster@ewetel.net
mailto:info@ahlers-heizungsbau.de
http://www.eiting.com
http://www.elektro-hr.de
mailto:elektro-hr-gbr@t-online.de
http://www.alles-deutschland.de
http://www.alles-deutschland.de


Wiefelstede vereint ein Leben in ländlicher
Idylle und bester Lebensqualität mit vor-
züglicher Infrastruktur und wirtschaftli-
cher Entwicklung. Vor den Toren Olden-
burgs gelegen, genießen die Bürger die

Vorzüge der nahen Großstadt, zugleich
aber die Ruhe und landschaftliche Schön-
heit inmitten der ammerländischen Park-
landschaft. So bieten sich vielfältige Wohn-
möglichkeiten, von „städtisch“ mit unmit-
telbarer Anbindung an die Stadt bis zum
Wohnen „im Grünen“, an.

In der Gemeinde Wiefelstede leben heute
rund 15.000 Einwohner. Das Gemeindege-
biet umfasst 106 km2 und hat mit den
Grundzentren Wiefelstede und Metjendorf
zwei Siedlungsschwerpunkte. Die Unter-
nehmen schätzen die Standortqualität der
Gemeinde, insbesondere die guten Ver-
kehrsanbindungen;Wiefelstede hat unmit-
telbaren Anschluss an gleich zwei Auto-
bahnen, A 28 und A 29. Oldenburg ist in 10

Min. erreichbar, das Grundzentrum Met-
jendorf liegt direkt an der Stadtgrenze.

Die Gemeinde Wiefelstede ist geprägt
durch die typische Ammerländer Kultur-
landschaft.Wälder und Wallheckenstruktu-
ren bieten ein wunderschönes Landschafts-
bild und ermöglichen das Erleben von
unberührter Natur. Die Mansholter Büsche,
südlich des Hauptortes Wiefelstede, sind
europarechtlich geschütztes Naturgebiet.
Mit einem 800 Hektar großen Waldgebiet
ist Wiefelstede die waldreichste Gemeinde
im Ammerland.
Nicht umsonst trägt Wiefelstede das Prä-
dikat „staatlich anerkannter Erholungsort“.
Mit 227.000 Übernachtungen pro Jahr ist
die Gemeinde Ziel vieler Urlauber und Tou-
risten. Ein ausgiebiges Netz an Rad- und
Wanderwegen durch das gesamte Gemein-
degebiet lädt zum Naturerlebnis ein.

Auch ein Besuch der nahe liegenden
Nordseeküste ist ohne Weiteres möglich.
Ebenso befinden sich in Wiefelstede an drei
Seen Wochenend- und Ferienhausgebiete,
darunter auch ein Campingplatz. Freizeit-
vergnügen bieten daneben auch das Frei-
und Hallenbad, ein Golfplatz, Sportzentren
mit Rasenspielfeldern, Tennishallen und
-plätze sowie ein Kletterwald.

Familien finden in der Gemeinde Wiefelste-
de beste Voraussetzungen. Betreuungsan-
gebote für die Kleinsten sind ebenso selbst-
verständlich wie weiterführende Schulen
im Gemeindegebiet.

Eine Vielzahl von Vereinen von Brauch-
tumspflege über Musik bis zum Sportver-
ein steht für die Freizeitgestaltung bereit.

Entgegen dem allgemeinen Trend wächst
die Gemeinde Wiefelstede kontinuierlich.
Diese Entwicklung wird von Rat und Ver-
waltung unterstützt.

So bietet die Gemeinde zu günstigen Prei-
sen Wohnbaugrundstücke in den Ortschaf-
ten Wiefelstede und Metjendorf an.
Ansprechpartner finden Sie unter Telefon
04402 965-161. Die Gemeinde hält auch
verkehrsgünstig gelegene Gewerbegrund-
stücke in ihren 4 Gewerbestandorten Wie-
felstede, Leuchtenburg, Westerholtsfelde
und Metjendorf bereit.

Insbesondere in Westerholtsfelde ist die
besondere Lage mit dem Straßennamen
„An der Autobahn“ Programm.

Darüber hinaus bieten kurze Entschei-
dungswege und niedrige Steuerhebesätze
ideale Voraussetzungen als Standort
gewerblicher Ansiedlungen.
Informationen hierzu erhalten Sie unter
www.wiefelstede.de oder unter Telefon
04402 965-160.

Seit Jahren unterstützt die Gemeinde Wie-
felstede die Nutzung regenerativer Ener-
gien und hat hierzu ein eigenes Förderpro-
gramm aufgelegt. Aktiv wird sie hierbei
durch die Lokale Agenda 21 Wiefelstede
unterstützt.

Wiefelstede
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16. Sanieren und Energiesparen schont Umwelt und Geldbeutel

Bauherren zum Klimaschutz 
verpflichtet

(Autor: Rechtsanwalt 

Dr. Jur. Alexander Wandscher, Oldenburg)

Fast ein Drittel der in Deutschland produ-
zierten Energie wird in privaten Haushal-
ten verbraucht. Grund genug für den
Gesetzgeber, auch die Hauseigentümer bei
dem Kampf gegen den Klimawandel in die
Verantwortung zu nehmen. Die Energie-
sparverordnung (EnEV) enthält Mindest-
anforderungen für die Energieeffizienz von
Gebäuden. Der seit vergangenem Jahr vor-
geschriebene Energieausweis schafft Trans-
parenz für Kaufinteressenten und Mieter
von Immobilien. Zusätzlich zu diesen weit-
hin bekannten Regelungen sind nun seit
dem 01.01.2009 die Vorschriften des Erneu-
erbare-Energien-Wärme-Gesetzes (EEWär-
meG) zu beachten.
Das Gesetz verpflichtet Eigentümer neu
gebauter Gebäude, beim Betrieb der Hei-
zungsanlage zumindest zum Teil erneuer-
bare Energien zu nutzen. Diese Pflicht gilt
u. a. für alle ganzjährig genutzten Wohn-
gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als
50 m2, für die nach dem 01.01.2009 ein
Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige
erstattet wurde.
Der Anteil des Wärmeenergiebedarfs, der
durch erneuerbare Energien gedeckt wer-

den muss, hängt davon ab, welche Art
erneuerbare Energie eingesetzt wird. Ent-
scheidet sich der Bauherr für eine solar-
thermische Anlage, genügt es, wenn damit
15 % des Bedarfes gedeckt wird. Beim Ein-
satz von Biogas sind es 30 %. Wird flüssige
oder feste Biomasse, Geothermie oder
Umweltwärme eingesetzt, müssen mind.
50 % der Wärme aus entsprechenden Ener-
gieanlagen stammen.

Zulässige Ersatzmaßnahmen sind die
Gewinnung von Wärme aus Abwärme, aus
Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung, die
Übererfüllung der Energieeffizienzanfor-
derungen nach der EnEV oder der An-
schluss an ein Netz der Nah- oder Fern-
wärmeversorgung, wenn dieses Netz sei-
nerseits zu einem wesentlichen Anteil aus
erneuerbaren Energien, Abwärme oder
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gespeist
wird.

Um die gesetzliche Nutzungspflicht zu
erfüllen, kann der Bauherr auch verschie-
dene der zulässigen Maßnahmen unter-
einander kombinieren, solange insgesamt
der gesetzlich vorgeschriebene Nutzungs-
anteil erreicht wird.
Das Gesetz sieht, abhängig von der einge-
setzten erneuerbaren Energie oder Ersatz-
maßnahme, unterschiedliche Zertifikate
und Nachweise vor, mit denen der Eigen-

tümer belegen muss, dass er seiner gesetz-
lichen Nutzungspflicht nachgekommen ist.
Diese Nachweise hat der Eigentümer
unaufgefordert spätestens drei Monate
nach Inbetriebnahme der Heizungsanlage
und danach auf Verlangen bei der zustän-
digen Behörde vorzulegen. Der Nachweis
ist für mindestens fünf Jahre seit dem Jahr
der Inbetriebnahme aufzubewahren.
Der Eigentümer ist von der Nutzungspflicht
nur dann ausgenommen, wenn die gefor-
derten Maßnahmen im Einzelfall gegen
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
verstoßen würden oder technisch schlicht
unmöglich sind. Wären die gesetzlichen
Pflichten im Einzelfall nur mit unangemes-
senem Aufwand zu erfüllen oder brächten
sie eine unbillige Härte mit sich, kann die
zuständige Behörde den Bauherrn von sei-
nen Pflichten nach dem EEWärmeG befrei-
en. Es ist absehbar, dass die Verwaltung
mit dieser Befreiungsmöglichkeit eher
zurückhaltend umgehen wird.
Das EEWärmeG sieht empfindliche Buß-
gelder vor, wenn der Eigentümer gegen
seine gesetzlichen Pflichten verstößt.
Das EEWärmeG enthält aber nicht nur For-
derungen an den Hauseigentümer. Der
Bund wird die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien zur Erzeugung von Wärme bis zum
Jahre 2012 mit insgesamt bis zu 500 Mio.
€ pro Jahr fördern.
Bei der Anwendung des Gesetzes stellen
sich eine Reihe ungelöster rechtlicher Fra-
gen. So ist bislang noch nicht abschließend
geklärt, ob die Baubehörde bei ihrer Ent-
scheidung über einen Bauantrag auch die
Einhaltung des EEWärmeG zu prüfen hat.
Haftet auf der anderen Seite ein Architekt
dem Bauherrn uneingeschränkt, wenn er
bei seiner Planung die Vorschriften des
EEWärmeG nicht beachtet?

In jedem Fall sollten Bauherren auf tech-
nisch kompetenten Rat achten, wenn es
darum geht, die Anforderungen des EEWär-
meG sicher zu erfüllen. Hier ist ein Gebäu-
deenergieberater der richtige Ansprech-
partner.
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Dipl. Ing. (FH) Jürgen  Hinrichs  
Gebäudeenergieberater (HWK)

Staatl. geförderte Vor-Ort-Energieberatung (BAFA),

Fördermittelberatung, energetische Kaufberatung,

Energieausweise für  Wohngebäude,

Heizlastberechnungen, KfW-Anträge

Westersteder Str. 25a
26655 Westerstede

Tel.: 04488/761748
Fax: 04488/761749

E-Mail: hinrichs-wst@t-online.de
www.wohnraumtest.deEn
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Energiesparende Baumaß-
nahmen sind eine Investition
in die Zukunft

Die meisten Häuser in der Bundes-
republik wurden in einer Zeit
gebaut, als Energieverbrauch und
Umwelt kein Thema waren. Sie ver-
ursachen heute hohe Heizkosten,
haben oft ein unbehagliches
Raumklima und belasten Umwelt
und Geldbeutel. Dabei können die
meisten Hauseigentümer mit den
heutigen Möglichkeiten leicht und
rentabel das Wohnklima optimie-
ren, Energie- und Heizkosten spa-
ren und die Umwelt entlasten.

Der Energiepass

Käufer oder Mieter erfahren oft
wenig über Nebenkosten beim
Energiebedarf, wenn sie eine
Immobilie beziehen. Seit 2008
sehen sie klarer, denn seitdem gilt
die neue EU-Richtlinie über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
auch in Deutschland. Bei jedem Kauf oder
Nutzerwechsel einer Wohnung bzw. eines
Gebäudes muss dann mindestens ein ver-
brauchsorientierter Energiepass vorliegen.

Der Energiepass informiert objektiv. Mieter
oder Käufer können einfacher ersehen, ob
sie mit eher „hohen“ oder „niedrigen“ Ener-
giekosten rechnen müssen. Der Energie-
pass ermöglicht den (auch bundesweiten)
Vergleich verschiedener Wohnobjekte und
wird so mit ein entscheidendes Argument
bei der Wohnungs- oder Hauswahl.
Dem Eigentümer wird darüber hinaus mit
dem sogenannten bedarfsorientierten
Energiepass eine Orientierung für wichti-
ge Sanierungsmaßnahmen zum erreichen
der besten Energieklasse aufgezeigt.Woh-
nungsunternehmer erhalten wertvolle
Informationen für das Instandsetzen und
Modernisieren von Wohnobjekten.
Ausgestellt wird der Energiepass von zuge-

lassenen Sachverständigen (z. B. speziell
geschulten Ingenieuren, Handwerkern oder
Energieberatern), die Kosten liegen bei 120
– 500 €.

Bis zu 70 % weniger 
Energieverbrauch

So können durch die richtige Kombination
von Umbau- und Modernisierungsmaß-
nahmen Heizkosten und Energieverbrauch
um 60-70 Prozent reduziert werden. Im
Vordergrund jeder Maßnahme stehen
dabei die angenehme Behaglichkeit und
ein Wohlfühlklima für alle Bewohner.

„Geld-zurück-Garantie“

Die Frage nach der Amortisation schließt
die danach beginnende Gewinnzone ein
und zeigt, dass Energiesparmaßnahmen
durch die Heizkostenentlastung eine ein-
gebaute „Geld-zurück-Garantie“ haben.

Gerade im Hinblick auf das redu-
zierte Einkommen im Alter wird die
Bedeutung der heute notwendi-
gen Modernisierungsmaßnahmen
zur späteren Heizkostenentlastung
konsequent aufgezeigt. Die beste
Geldanlage ist Ihr Haus. Durch
wohlüberlegte Investitionen kön-
nen erheblich Energiekosten ge-
spart werden. Rechnen Sie doch
mal, ob Ihr Geld ins Haus investiert
nicht viel mehr Nutzen abwirft als
auf der Bank. Warten Sie mit der
Modernisierung nicht bis zum Ende
der gesetzlichen Fristen. Dann sind
die Handwerksbetriebe überfordert
und können nur noch in Eile und
unter Zeitdruck arbeiten. Nein –
machen Sie es gleich!

Klimaschutz und CO2-Reduzie-
rung

Das erklärte politische und gesell-
schaftliche Ziel für die Zukunft sind
der Klimaschutz und die CO2-Redu-

zierung.
Was kann jede / jeder neben dem Energie-
sparen durch das individuelle Verhalten
noch dazu beitragen?

Einige Beispiele:
� Öfter mal mit dem Fahrrad fahren und

öffentliche Verkehrmittel nutzen
� Regionale und saisonale Produkte beim

Einkauf bevorzugen
� Schonender Umgang mit den natürlichen

Ressourcen wie z. B. den Rohstoffen oder
dem Natur- und Landschaftsverbrauch.

Zur persönlichen CO2-Berechnung kann der
Service des Umweltbundesamt genutzt
werden (www.klima-aktiv.de > Energie >
CO2 Rechner).

Wer sich weiterhin entschließt, zur Tat zu
schreiten, wird in seinem Vorhaben, Ener-
gie zu sparen, auch vom Staat unterstützt
(siehe Fördermittel im Überblick).
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Augen auf beim Gerätekauf!

Achten Sie auf den Energieverbrauch.
Kaufen Sie nur Geräte der Energieeffizienz-
klasse A+ + oder A (Euro-Label, Energiela-
bel).
Ein billiges Gerät mit hohem Energiever-
brauch kostet Sie bei einer Lebensdauer
von 10-15 Jahren mehr als das teurere Gerät
mit wenig Energieverbrauch.

Achten Sie auf Qualität!
Ein billiges Gerät hat unter Umständen
eine kürzere Lebensdauer als das Teurere.
Häufig wird es nicht repariert sondern ent-
sorgt – also weggeschmissen. Das erhöht
unseren Sondermüllberg. (1,8 Mio. Tonnen
jährlich allein in Deutschland)

Energiesparlampen statt Glühlampen!
Mehr als 90 % des Stromes einer Glühlam-
pe werden in Wärme verwandelt. Kaufen
Sie also Energiesparlampen. Diese brau-
chen nur ein Fünftel des Stromes bei glei-
cher Helligkeit. Übrigens, Design, Form und
Betriebsverhalten von Energiesparlampen
sind inzwischen so weit optimiert, dass
alle „Gegenargumente“ entkräftet sind.
Noch Eins: Glühlampen leuchten ca. 1.000
Stunden, Energiesparlampen ca. 8.000-
10.000 Stunden.

Der Einsatz von Leuchtdioden (LED-Lam-
pen) kann im Einzelfall sinnvoll sein. Diese
sind nicht so hell wie Energiesparlampen,
ziehen aber sehr viel weniger Strom und
sind langlebiger.

Leerlaufverluste („Stand by“) vermeiden!
Viele Elektrogeräte verbrauchen Strom
obwohl sie gar nicht eingeschaltet sind.
Bereitschaftshaltung, englisch „Stand by“
ist eine Form von Energieverschwendung.
Geräte die „nebenher“ teure elektrische
Energie vergeuden sind z. B.: Fernseh-,
Video-, DVD-Geräte, Satellitenempfänger,
Steckernetzteile, Kleinstereogeräte, EDV-
Geräte, Transformatoren für Halogenlam-
pen usw. – die Liste ist noch länger.

Welche (Klein-)Geräte werden überhaupt
gebraucht?
Wussten Sie, dass sämtliche Kleingeräte
im Haushalt ca. 20 % des Haushaltsstroms
verbrauchen.
Machen Sie dem heimlichen Treiben ein
Ende.
Schließen Sie diese Geräte an eine schalt-
bare Steckdosenleiste an.
Schauen Sie dabei zuerst, welches Gerät
eine Anzeigelampe oder Uhr hat, die auch
leuchtet,wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
Leihen Sie sich einen Energiekostenmoni-
tor und überprüfen alle an eine Steckdose
angeschlossenen Geräte. Fragen Sie im Rat-
haus Ihrer Gemeinde, bei der EWE-
Geschäftsstelle, Verbraucherzentrale Nie-
dersachsen oder im Umweltbildungszen-
trum Ammerland nach dem Energiekosten-
monitor (Energiemessgerät).

Energiebewusst kochen – Wie geht das?
Gasherde kochen wesentlich umwelt-
freundlicher als Elektroherde.
� Töpfe und Pfannen immer mit Deckel

verschließen.
� Nicht mehr Wasser als nötig erwärmen.

Kartoffeln und Gemüse müssen nicht im
Wasser schwimmen.

Schnellkochtöpfe sparen bis zu 50 % Ener-
gie und Zeit.
Thermoskannen zum Warmhalten von
Getränken bevorzugen!

Für Elektroherde gilt außerdem:
� Nur Töpfe und Pfannen mit ebenen

Böden benutzen.
� Die Kochtopfgröße muss zur Plattengrö-

ße passen.

Wäsche waschen und trocknen!
Für normal verschmutzte Wäsche reichen
40 °C oder 60 °C Wassertemperatur.Wasch-
maschinen immer möglichst voll beladen.
Wäschetrockner verbrauchen besonders
viel Strom.
Umweltfreundlicher ist das Trocknen der
Wäsche im Freien oder in einem geeigne-
ten Raum.

Kühlen und Gefrieren!
Zunächst sollte überprüft werden, ob das
entsprechende Gerät für die jeweilige Ver-
wendung noch die entsprechende Größe
oder Auslastung hat!
Der Kühl- oder Gefrierschrank ist ständig
im Einsatz. Ersetzen Sie alte Geräte durch
neue sparsame Kühl- und Gefriergeräte.
Sie können bis zu 40 % der Stromkosten
sparen. Hilfestellung beim Kauf gibt Ihnen
das Euro-Label.
� Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen

(einmal im Jahr) die Kühlrippen oder Git-
ter an der Rückseite Ihres Kühl- oder
Gefrierschrankes.

� Kühltemperatur nicht zu tief einstellen.
Kühlen +7 °C, Gefrieren –18 °C.

Bei einem Durchschnittsverbrauch von
4290 kWh (ca. 900 €/Jahr) im 4-Personen-
haushalt lassen sich bis zu 1400 kwh
(286 €) einsparen.

Heizen und Wärme

– 12 einfache Tipps –
Kleiner Einsatz – Große Wirkung

Jedes Grad zählt:
1 °C weniger spart 6 % Heizenergie!!
Unsere Empfehlung für Küche:
18 °C, Wohnräume: 20 °C

Thermostatventile bremsen „automatisch“:
Sie halten die Temperatur im Raum kon-
stant auf dem gewünschten Wert. Durch
die richtige Nutzung von Thermostatven-
tilen kann 4 % bis 8 % Heizenergie gespart
werden.

Räume nur nach Bedarf heizen:
Bei Abwesenheit von bis zu zwei Tagen
sollte die Temperatur auf 15 °C, bei länge-
rer Abwesenheit auf 12 °C eingestellt wer-
den. Eine Nachtabsenkung der Raumtem-
peratur um 5 °C sollte am Heizgerät einge-
stellt sein. Im Handel sind zur weiteren
Optimierung der Raumwärme funkgesteu-
erte Thermostatventile erhältlich.
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Kippfenster sind „Dauerlüfter“ und heizen
buchstäblich zum Fenster hinaus:
Stattdessen öfter kurz (10 Minuten) und
kräftig – mit Durchzug – lüften. Thermo-
statventile während des Lüftens herunter-
drehen.

Heimliches „Dauerlüften“ vermeiden:
Fugen und Ritzen mit Dichtungsprofilen
verschließen; sie sind schon für 1 bis 1,50 €
pro Meter zu haben und können selber
angebracht werden.

Nachts Rollläden, Fensterläden
und Gardinen schließen:
Bei tiefen Außentemperaturen treten die
höchsten Wärmeverluste über Glas und
Rahmen auf. Allein Rollläden können Wär-
meverluste um mehr als 20 Prozent ver-
ringern.

Wärmestau an Heizkörpern vermeiden:
Heizkörperverkleidungen und Einrich-
tungsgegenstände vor Heizkörpern verhin-
dern die Wärmeabgabe und erhöhen die
Heizkosten um 5 Prozent.

Wärmebrücke „Heizkörpernischen“:
Eine nachträgliche Wärmedämmung – z. B.
5 mm aluminium-kaschierte Styroporplat-
te – schafft Abhilfe und spart Heizenergie.

Heizungsrohre dämmen:
Wärme aus der Heizung soll in die genutz-
ten Wohnräume transportiert werden und
nicht unterwegs verloren gehen. Offen lie-
gende Heizungsrohre, durch einfache Rohr-
isolierung aus dem Baumarkt gedämmt,
verringern die Verluste.

Elektrische Zusatzheizungen
nur im Notfall:
Ein Dauerbetrieb von Heizlüftern und
Radiatoren ist reine Energie- und Geldver-
schwendung.

Jahreszeitlich angepasste Kleidung tragen:
Drinnen in T-Shirt und Shorts bei 27 °C
Raumtemperatur auf dem Sofa sitzen,

wenn’s draußen „Stein und Bein“ friert,
kostet unnötig Heizenergie. Jedes Grad
zählt!

Heizungsanlagen regelmäßig durch
Fachpersonal prüfen lassen:
Nur so ist ein effektiver und wirtschaftli-
cher Betrieb Ihrer Anlage gewährleistet,
der Ihre Heizkosten um bis zu 10 % verrin-
gern kann.
Zusätzlich sollte der Stromverbrauch der
Umwälzpumpe geprüft werden. Der Ein-
bau einer Energie sparenden Umwälzpum-
pe kann eine Ersparnis von ca. 70 € im Jahr
bedeuten.

Internetadressen:

www.energieportal24.de 
www.energieverbraucher.de 
www.energielabel.de
www.energieagentur-nrw.de 
www.thema-energie.de
www.fertighauswelt.de
www.bmwi.de
www.gre-online.de
www.bine.info
www.spargeraete.de
www.ews-schoenau.de
www.no-e.de
www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de

Sparen Sie Geld ohne viele Mühen und fra-
gen Sie bei den Agenda 21-Ansprechpart-
nern des Landkreises bzw. Ihrer Gemeinde
nach Energieberatung vor Ort und Informa-
tionen zu Förderprogrammen:

Landkreis Ammerland
Umweltbildungszentrum 
Ammerland
Ute Aderholz / Uwe Vollmann
Elmendorfer Straße 59
26160 Bad Zwischenahn
Telefon: 04403 71894
E-Mail: uwb.ammerland@ewetel.net

Gemeinde Apen
Gerd Köller
Hauptstraße 200, 26689 Apen
Telefon: 04489 7340
E-Mail: koeller@apen.de

Gemeinde Bad Zwischenahn
Andreas Gronde
Am Brink 9
26160 Bad Zwischenahn
Telefon: 04403 604-411
E-Mail: gronde@bad-zwischenahn.de

Gemeinde Edewecht
Reiner Knorr
Rathausstraße 7
26188 Edewecht
Telefon: 04405 916-141
E-Mail: knorr@edewecht.de

Gemeinde Rastede
Sophienstraße 27
26180 Rastede
Telefon: 04402 920-123
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@rastede.de

Stadt Westerstede
Paul Eckholt
Am Markt 2
26655 Westerstede
Telefon: 04488 55-634
E-Mail: peckholt@westerstede.de

Gemeinde Wiefelstede
Heinz Janßen 
Lüschenskamp 1 
26215 Wiefelstede 
Telefon: 04402 83409
E-Mail: janssen-neuenkruge@t-online.de

http://www.energieportal24.de
http://www.energieverbraucher.de
http://www.energielabel.de
http://www.energieagentur-nrw.de
http://www.thema-energie.de
http://www.fertighauswelt.de
http://www.bmwi.de
http://www.gre-online.de
http://www.bine.info
http://www.spargeraete.de
http://www.ews-schoenau.de
http://www.no-e.de
http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
mailto:uwb.ammerland@ewetel.net
mailto:koeller@apen.de
mailto:gronde@bad-zwischenahn.de
mailto:knorr@edewecht.de
mailto:wirtschaftsfoerderung@rastede.de
mailto:peckholt@westerstede.de
mailto:janssen-neuenkruge@t-online.de
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Sanierung der Gebäudehülle

In regelmäßigen Abständen sanieren
Jedes Haus hat seine eigene Geschichte. Für
jedes Gebäude gilt, dass alle 5 bis 15 Jahre
die Außenanstriche an den Fassaden er-
neuert werden sollten. Alle 15 bis 30 Jahre
erneuerungsbedürftig sind Plattenverklei-
dungen, außerdem sollten Außenbauteile
und Fugenmassen abgedichtet werden.
Nach 30 bis 50 Jahren sind Dacheindeckun-
gen und Dachanschlüsse, Außenwandputz
und -bekleidung zu erneuern.

Aus alt und zugig 
mach schön und behaglich
Eine gute Wärmedämmung sorgt in erster
Linie für ein behagliches Raumklima und
körperliches Wohlbefinden, indem im Win-
ter die Kälte draußen bleibt und im Som-
mer möglichst wenig Hitze durch Dach
oder Wand dringt. Nebenbei bewahrt sie
aber auch die Baukonstruktion vor extre-
men Temperaturschwankungen und
Feuchteeinwirkungen mit den damit ver-
bundenen Folgeschäden.

Es gibt anorganische und organische
Dämmstoffe, wobei sich die organischen
noch in künstliche wie zum Beispiel Polyu-
rethan-Hartschaum (PUR) und natürliche
Stoffe wie Kork oder Schafwolle unterglie-
dern. Dämmstoffe haben ein geringes
Gewicht, dadurch aber gleichzeitig auch
eine relativ geringe Wärmespeicherfähig-
keit. Zu einem behaglichen Raumklima
gehört jedoch neben der Dämmung auch
eine gute Wärmespeicherkapazität, um die
tageszeitlich-, witterungs- oder nutzungs-
bedingten Temperaturschwankungen aus-
zugleichen. Diese Aufgabe erfüllen schwe-
re, dichte Baustoffe wie zum Beispiel
Betondecken oder Ziegelwände.

Gebäude als Ganzes betrachten
Bei allen bauphysikalischen Details darf
das Gebäude als Ganzes nicht aus den
Augen verloren werden. Neben den tra-
genden Wänden und dem Dach treten

noch weitere Bauteile in Kontakt mit der
Außenluft: die erdberührten Bauteile, die
Geschossdecken im Bereich von Auflagern
und Einschnitten, wie zum Beispiel bei
einer Loggia. Und natürlich Fenster, Rollla-
denkästen oder Türen. Der beste Wärme-
schutz ist dabei eine konstruktive thermi-
sche Trennung, sprich: Durchbrüche durch
die Wand sollten vermieden werden. Was
bei einem vorgehängten Balkon oder beim
außen angebrachten Rollladenkasten kein
Problem ist, lässt sich bei anderen Bautei-
len gar nicht oder nur mit großem Auf-
wand und höchster handwerklicher Sorg-
falt erreichen.

Selbst Innenbauteile benötigen eine Däm-
mung, nämlich dann, wenn sie an Räume
angrenzen zu denen ein starkes Tempera-
turgefälle besteht. Neben Energieverlus-
ten drohen bei der Auskühlung von Bautei-
len die gefürchteten Wärmebrücken und in
deren Folge Feuchtigkeitsbildung, Stock-
flecken und Schimmelbefall.

Keller richtig dämmen

Beheizte Keller müssen wärmegedämmt
sein, verlangt die neue Energie-Einsparver-
ordnung (EnEV). Das spart nicht nur Heiz-
energie. Die höheren Oberflächentempera-
turen der Wände und Kellersohle sorgen
zusätzlich für Behaglichkeit und verhin-
dern Schwitzwaser. Auf die Dämmung der
Kelleraußenwände und -böden zu verzich-
ten, kann fatale Folgen haben, denn: Wie
auf einem kalten Glas kann sich auch auf
kalten Bauteilen die Luftfeuchtigkeit nie-
derschlagen. Schimmelpilze setzen sich
fest, es entsteht der typisch modrige Ge-
ruch schimmelsporenbelasteter Raumluft.

Als Wärmedämmung genügt bei Kalksand-
stein- und Betonwänden bereits eine ca. 8
cm bis 10 cm dicke Außendämmung. Das
gleiche gilt für die Kellersohle. Kellerwän-
de aus wärmedämmenden Leichtbeton-
steinen oder Wärmedämmziegeln kom-
men zwar ohne weitere Dämmung aus,

sollten aber eine ca. 4 cm dicke Außen-
dämmung als Schutz der Kellerabdichtung
erhalten.

Dämmung der Außenwand

Dach, Fassade und Fenster sind meist die
ersten Ansatzpunkte, wenn es um die ener-
getische Sanierung geht. Dabei gibt es je
nach Baujahr einer Immobilie notorische
Schwachpunkte, die erhebliche Auswirkun-
gen auf den Energieverbrauch und das
Raumklima haben:

Gründerzeit (1890 - 1930er):
An Fenstern und Balkonen rostender Stahl
(nicht immer sichtbar); Schallschutz und
Wärmedämmung mangelhaft; Schimmel-
pilz oder Schädlingsbefall (Holzbock, Mau-
erschwamm); Hohlstellen unter dem Putz
(Fassade und innen).

50er-Jahre:
Baumaterialien manchmal minderwertig;
Wärme- und Schallschutz schlecht; Schä-
den an Fassade und Dach.

60er-Jahre:
Wärmeschutz unzureichend und viele Wär-
mebrücken; Schäden an Balkonen und vor-
gehängten Fassaden.

70er-Jahre:
Wärmedämmputzfassaden von schlechter
Qualität; elastische Fugen spröde.

80/90er-Jahre:
Haus bei Dachausbauten undicht; Unter-
spannbahnen nicht UV-beständig (Folie
zerstört, Feuchtigkeit bildet sich in Dämm-
wolle), Blasenbildung und Ablösung von
Anstrichen.

Außenhülle richtig dämmen

Die Außenhülle des Hauses ist dem Wetter
gnadenlos ausgesetzt. Klar, dass hier im
Laufe der Zeit die Farben verblassen und
der Putz spröde und schmutzig wird. Wer

http://www.dach.de
http://www.dach.de
http://www.dach.de
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denkt, mit ein paar Eimern Farbe und eini-
gen Säcken Außenputz sei das Problem
gelöst, hat auf Jahrzehnte hinaus die Chan-
ce einer dauerhaften energiesparenden
Lösung verspielt. Sanieren Sie gleich rich-
tig – und verpassen Sie Ihrer alten Fassade
eine Wärmedämmung.

60% weniger Heizkosten
Die Energieeinsparverordnung zwingt Sie
zudem zum nachträglichen Dämmen,
wenn Sie den Außenputz erneuern. Aber
auch wenn die Fassadenoberfläche noch
ganz passabel aussieht, sollten Sie an der
ungedämmten Außenhaut einen Wärme-
schutz anbringen. Mit einem Wärmeman-
tel für das Haus senken Sie Ihre jährlichen
Heizkosten um sage und schreibe bis zu 60
Prozent.Warm „einpacken“ können Sie Ihr
Haus auf verschiedene Weise. Beim Wär-
medämmverbundsystem werden bei-
spielsweise Dämmstoffplatten mit Hilfe
eines speziellen Klebemörtels direkt auf
den Außenputz geklebt. Darüber wird eine
Armierungsschicht fixiert, die Temperatur-
schwankungen ausgleicht und als Grund-
lage für den Außenputz dient.

Hochwirksam: Die Vorhangfassade
Eine andere nachträgliche Dämmmöglich-
keit ist die Vorhangfassade. Durch die kon-
struktive Trennung der Funktionen Wär-
meschutz und Witterungsschutz ist sie ein
hochwirksames System. Auf eine Vorbe-
handlung der renovierungsbedürftigen
Wand kann meistens verzichtet werden.
Bei der vorgehängten Fassade wird von
außen nach innen unterschieden in: die
Bekleidung (Wetterschale), die Hinterlüf-
tung (Luftschicht), die Wärmedämmung
und die an der Hauswand verankerte Un-
terkonstruktion (Latten- oder Metallkon-
struktion).

Die Dämmschicht wird so in die Unterkon-
struktion eingebracht, dass zwischen Däm-
mung und Außenhaut ein 2 bis 4 cm brei-
ter Luftraum bleibt. Dieser Spalt genügt,
um Feuchtigkeit schnell abtrocknen zu las-
sen oder abzuführen. Lüftungsschlitze an
den Ober- und Unterseiten der Vorhangfas-
sade begünstigen diesen Effekt. Die VHF
hat zwei Vorteile: Sie ist schnell montiert
und hält lange, in der Regel mehr als 30
Jahre. Einige Experten sprechen vom

„System mit der geringsten Schadenshäu-
figkeit“. Grundsätzlich eignet sich die vor-
gehängte hinterlüftete Fassade für jeden
Sanierungstyp. Die Unterkonstruktion
(Holz oder Aluminium) kann an jeder Wand
befestigt werden, auch an solchen, die als
nur schwach belastbar eingeschätzt wer-
den. Allerdings ist die VHF teurer als ein
Wärmedämm-Verbundsystem.

Bei der Wahl des Dämmverfahrens, des
Dämmmaterials und der Dicke des Wär-
meschutzmantels raten wir einen Stucka-
teur- oder Malerbetrieb in Ihrer Nähe zu
Rate zu ziehen.

Innendämmung

Zum Beispiel bei denkmalgeschützten Fas-
saden darf häufig keine Dämmung von
außen aufgebracht werden. Als einzige
Möglichkeit bleibt damit nur die Däm-
mung von innen.Wichtig ist hier das sorg-
fältige Anbringen einer Dampfsperre, um
Feuchteschäden zu vermeiden. Aus diesem
Grund sollte die Innendämmung nur von
Fachleuten ausgeführt werden.

• Maurer- und Betonarbeiten • Wärmedämm-Verbundsysteme
• Fliesenverlegung • Schlüsselfertiges Bauen
• Altbaukomplettsanierung • Badsanierungen

Tannenkrugstraße 27 · 26180 Rastede

Tel.: 04402 / 695 18 91 · Fax: 04402 / 695 18 93

info@nordbau-ol.de · www.nordbau-ol.de

Schroeder GmbH

Zimmerei & Holzbau

Feldlinie 13 · 26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 0 44 03 / 6 53 00 und 01 72 / 7 23 18 86

Internet: www.holzbau-schroeder.de
E-Mail: holzbau.schroeder@ewetel.net

mailto:info@nordbau-ol.de
http://www.nordbau-ol.de
http://www.holzbau-schroeder.de
mailto:holzbau.schroeder@ewetel.net
http://www.wgw-daemmtechnik.de
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Dämmung des Daches

Neben der Außenwand bietet auch die
nachträgliche Dachdämmung erhebliches
Energieeinsparpotenzial.

Dächer von außen dämmen
Die nachträgliche Dämmung des Dacher
erfolgt grundsätzlich als Aufsparren- bzw.
Zwischensparrendämmung. So bildet die
Dämmschicht eine durchgehende Ebene
direkt unter der Dacheindeckung.

Da bei vielen älteren Gebäuden das Dach-
geschoss fertig ausgebaut ist, wird die
Dachdämmung von außen durchgeführt.
Hierfür können verschiedene Dämmmate-
rialien eingesetzt werden, z. B. Mineral-,
Stein-, oder Holzwolle sowie Zellulose.
Neben dem Wärmeschutz sollte man auch
den Hitzeschutz (durch Sonneneinstrah-
lung) und den Schallschutz in den Dachge-
schossräumen berücksichtigen. Da die klas-
sische gelbe Mineralwolle nur einen gerin-
gen Hitzeschutz bietet, wird immer mehr

auf Zellulose oder Holzwolle zurückgegrif-
fen.

Als „wasserführendes Unterdach“ wird eine
diffusionsoffene Folie verwendet. Besser
aber ist eine Holzweicherfaserplatte mit
Nut und Feder; die einen zusätzlichen
Wärme- und Hitzeschutz bietet.
Um eine nach der Energiesparverordnung
geforderte Dämmstärke bei Altbauten zu
erreichen, müssen in der Regel die Dach-
sparren durch Aufdoppeln erhöht werden.
Ob eine Dampfbremse bzw. Dampfsperre
zur Rauminnenseite zusätzlich erforder-
lich ist, ist abhängig vom Aufbau der inne-
ren Decken- bzw. Dachschrägenverkleidung
und vom einzubauenden Dämmmaterial.
Einige Dämmmaterialien schreiben eine
nachträglich eingebaute Dampfbremse
bzw. Dampfsperre zwingend vor.
Sollte eine Dampfbremse bzw. Dampfsper-
re erforderlich sein, muss diese, um später
Folgeschäden zu vermeiden (z. B. Schimmel
durch Kältebrücken und fehlerhafte Ab-
dichtung der Dampfbremse bzw. Dampf-
sperre), fachgerecht eingebaut werden.
Auch die Statik sollte bei Dachsanierungs-
arbeiten nicht außer Acht gelassen werden.
Bei einer Dachsanierung werden in den
meisten Fällen auch neue Dachziegel ver-
legt und die Dachüberstände erneuert.
Dadurch wird das äußere Erscheinungs-
bild Ihres Hauses zum Positiven verändert.
Sie sparen somit nicht nur Energiekosten
ein, sondern steigern auch den Wert Ihrer
Immobilie.

Dächer von innen dämmen
Bei nicht ausgebauten Dachgeschossen
bietet sich das Dämmen des Daches von
innen an. Um die gewünschte bzw. erfor-
derliche Dämmstärke zu erreichen, kann
man die Dachsparren auch nach innen auf-
doppeln.
Auch hierfür kann man die vorher aufge-
führten Dämmmaterialien verwenden.
Bevor man die Innenverkleidung montiert,
sollte eine Dampfbremse vor die Däm-
mung verlegt werden und winddicht an
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Fotos: Brüntjen

Klaus
Brüntjen

Zimmermeister

Langer Damm 9 · 26160 Bad Zwischenahn · Tel. 04403/916187
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Wänden und anderen Bauteilen ange-
schlossen werden.

Grundsätzlich sollte man bei Sanierungs-
bzw. Dämmarbeiten auf fachlich qualifi-
zierte Firmen zurückgreifen.

Perfekte Dämmung nur bei
professioneller Ausführung
Ein Grund für hohe Wärmeverluste durch
das Dach ist häufig eine zu dünne und un-
sorgfältig ausgeführte Dämmung. Bei Alt-
bauten ist die Dämmung oftmals zusam-
mengesackt und lückenhaft, so dass zum
Teil nur 50 Prozent der ursprünglichen
Dämmstoffdicke vorhanden ist. Eine
schlechte Dachdämmung führt dazu, dass
der Dachraum im Sommer überhitzt und
im Winter unbehaglich kalt ist. Deshalb ist
es ratsam, die Dachdämmung durch einen
Fachmann ausführen zu lassen.

Nachrüstpflicht
Ist der Dachraum nicht ausgebaut, aber
frei zugänglich, besteht seit Einführung
der Energieeinsparverordnung eine Nach-
rüstverpflichtung. Liegt der U-Wert über 
0,30 W/m2K muss der Dachraum bis spätes-
tens zum 31. Dezember 2006 gedämmt
werden. Diese Verpflichtung besteht nicht
bei Häusern mit bis zu zwei Wohnungen,
sofern eine der Wohnungen vom Eigentü-
mer selbst bewohnt wird. In diesem Fall
muss nur im Falle eines Eigentümerwech-
sels nachträglich gedämmt werden.

Dämmung des Kellers

Gedämmte Kellerdecken erhöhen 
die Wohnqualität
Spätestens beim Spielen mit Kleinkindern
auf dem Wohnzimmerfußboden fällt in
schlecht gedämmten Gebäuden die Fuß-
kälte auf. Weil die Kellerdecke häufig gar
nicht oder nur gering gegenüber dem nicht
beheizten Keller gedämmt ist, entstehen
relativ niedrige Temperaturen an der Fuß-
bodenoberfläche.

So dämmen Sie Ihren Keller richtig
Eine Kellerdeckendämmung kann hier
Abhilfe schaffen. Die einfachste Art der
nachträglichen Wärmedämmung von ebe-
nen Massivdecken ist das Ankleben oder
Andübeln von Styroporplatten an der De-
ckenunterseite.

Die Dämmstoffdicke richtet sich häufig
nach der vorhandenen Raumhöhe im Kel-
ler und der verbleibenden Höhe von Fens-
ter- und Türstützen. Wenn möglich, soll-
ten 8 bis 12 cm Dämmstoff eingeplant wer-
den.

Unterkonstruktion bei Kappen- oder
Gewölbedecken
Es besteht auch die Möglichkeit, erst eine
Unterkonstruktion mit Verkleidung einzu-
bauen und nachträglich den Hohlraum mit
Dämmstoff ausblasen zu lassen.
Dieses Verfahren bietet sich bei Kellerde-
cken mit ungerader oder unebener Unter-
seite (Kappen- oder Gewölbedecken) an.

Perimeterdämmung
Wird eine Kellerdeckendämmung zusam-
men mit einer Außenwanddämmung
durchgeführt, so sollte die Außenwand-
dämmung bis unter das Kellerdeckenni-
veau heruntergezogen werden (sog. Peri-
meterdämmung mit wasserabweisenden
Platten), um Wärmebrücken zu vermeiden.
Insbesondere bei durchgehenden Keller-
decken aus Beton besteht aufgrund des
Wärmebrückeneffekts die Gefahr von Bau-
schäden und Schimmelbildung.

Fenster und Rollläden

So reduzieren Sie Wärmeverluste
Besonders hohe Wärmeverluste treten an
den Fenstern auf. So strömt beispielswei-
se durch einfach verglaste Fenster nahezu
doppelt so viel Wärme nach außen wie
durch zweifach verglaste Fenster.
Im Verhältnis zu den Investitionskosten
sind moderne Fenster die effizienteste
Methode, Energie zu sparen. Heute gibt es

komfortable und intelligente Lösungen, die
Wärmeverluste um einiges zu reduzieren.
Neben der Qualität des Glases spielen auch
die Konstruktion der Rahmen und der Ein-
bau der Fenster eine wichtige Rolle bei der
Einsparung von Heizenergie.
Bei der Wärmedämmung ist dabei das
Gesamtfenster zu betrachten und nicht
nur die Verglasung. Die Rahmenkonstruk-
tion hat einen wesentlichen Einfluss auf die
Wärmedämmung. Um eine hohe Däm-
mung zu erzielen, ist es wichtig, den Fens-
terrahmen mit der Wärmedämmung der
angrenzenden Wand abzudecken. Beson-
ders gute Dämmeigenschaften werden
erzielt, wenn die Wärmedämmung bis zum
Glas reicht. Ferner ist auf eine gute Abdich-
tung der Fuge zwischen Rahmen und Mau-
erwerk zu achten. Hier ist wesentlich, dass
sie von außen luft- und wasserdicht ist. Als
Rahmenmaterialien werden Aluminium,
Kunststoff und Holz verwendet. Holz zeich-
net sich durch gute Wärmedämmeigen-
schaften und eine geringe Wärmedehnung
aus.

G- und U-Werte:
die Energiespar-Kennzahlen
Zu beachten sind beim Kauf von Fenstern
die g- und U-Werte: Der g-Wert misst den
Energiedurchlass von außen nach innen in
Prozent. Je höher der g-Wert liegt, desto
mehr Sonneneinstrahlung wird über die
Verglasung als Strahlungswärme nach
innen abgegeben.

Ein hoher g-Wert bedeutet hohen Wärme-
gewinn. Für ein ideal strahlungsdurchläs-
siges Fenster beträgt der g-Wert 1,00 oder
100 %. Bei Normalglas liegen die Werte bei
0,7 bis 0,9.

Mit der Messung des U-Wertes wird der
Wärmeverlust von innen nach außen
bestimmt, und zwar pro m2 und pro Stun-
de bei 1 °C Temperaturunterschied. Leitfä-
hige Werkstoffe (Metalle) haben einen
ungünstigeren, d. h. höheren U-Wert als
isolierende. Mit anderen Worten:
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18. Sanierungsmaßnahmen und Einsparpotenziale

� Je niedriger der U-Wert, um so geringer
der Wärmeverlust.

� Je kleiner der U-Wert, desto besser die
Dämmung.

� Je besser die Fenster, desto weniger Geld
verheizen Sie.

Schwachstelle Rollladenkästen
Eine weitere Schwachstelle in der Außen-
wand stellen die Rollladenkästen dar. Hier
können durch den nachträglichen Einbau
von Dämmstoffen Energieverluste redu-
ziert und Zugluft ins Rauminnere vermie-
den werden.

Modernisierung der Haustechnik

Neben der Sanierung der Gebäudehülle
können auch durch die Modernisierung
der Haustechnik erhebliche Einspareffekte
erzielt werden.
Private Haushalte verbrauchen knapp 30
Prozent der gesamten Endenergie. Davon

entfallen 77 Prozent auf die Raumheizung
und etwa 12 Prozent auf die Warmwasser-
bereitung.
Während bei Neubauten der durchschnitt-
liche Heizwärmebedarf heute deutlich
unter 10 Liter Heizöl pro m2 und Jahr liegt,
verbraucht der durchschnittliche Altgebäu-
debestand mehr als das Doppelte!
Voraussetzung für die sinnvolle und
kostengünstige energetische Sanierung ist
ein möglichst breites Wissen über die ver-
fügbaren Einspartechniken und deren spe-
zifische Wirksamkeit und Kosten. Bei der
Sanierung sollte noch genauer als beim
Neubau jedes Projekt individuell geprüft
werden, um ein energetisch und wirt-
schaftlich optimales Ergebnis zu erreichen.

Heizungsanlagen

Heizung sanieren und Geld sparen
Die Kosteneffizienz von Haustechnikmaß-
nahmen hängt sehr stark von der individu-

ellen Einbindung in das Gesamtkonzept
ab. Die Sanierung alter Heizanlagen führt
fast immer zu deutlichen Einsparungen
von 10 bis 30 Prozent. Die Verbesserung
von Regelungen kann Effekte von fünf bis
zehn Prozent (in Einzelfällen bis 20 Pro-
zent) Einsparung bringen, ist aber allein
nicht ausreichend für effiziente Verbesse-
rungen. Lüftungsanlagen mit oder ohne
Wärmerückgewinnung reduzieren den
Energieverbrauch und gewährleisten eine
hervorragende Raumlufthygiene. Ebenso
entschärfen oder vermeiden sie das Pro-
blem der Schimmelpilzbildung.

Heizwasser-Umwälzpumpe
Diese kleine Pumpe, die das Heizwasser im
Umlauf hält, kann ein dauerhaft großer
Stromverbraucher im Haushalt sein, auch
wenn sie bei älteren Modellen „nur“ einen
Anschlusswert von 40 Watt hat. Aber sie
läuft Tag und Nacht. Neue Pumpen sind
elektronisch gesteuert und haben einen
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Verbrauchswert von nur noch 5 Watt. Das
kann eine Stromeinsparung von bis zu
80 % bedeuten.

Klare gesetzliche Regelungen
Mit Inkrafttreten der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) sind die Nachrüstpflich-
ten für den Hauseigentümer genau gere-
gelt.Werden Ein- und Zweifamilienhäuser
vom Eigentümer selbst bewohnt, gelten
die Anforderungen nur bei Eigentümer-
wechsel. In diesem Fall muss spätestens
zwei Jahre nach dem Eigentümerwechsel
nachgerüstet werden.

Energieträger

Im Zuge der Sanierung der Heizungsanla-
ge kann auch ein Wechsel zu einem ande-
ren Energieträger (Heizöl, Erdgas, Sonnen-
energie, Holzpellets) aus ökologischer und
ökonomischer Sicht sinvoll sein.

Ölheizungsanlagen
Gerade in älteren Gebäuden finden sich
oft Ölheizungsanlagen. Diese zumeist älte-
ren Anlagen sind meist überdimensioniert,
arbeiten mit zu hohen Heiztemperaturen
und mit einem schlechten Wirkungsgrad in

Folge zu hoher Abstrahl- und Stillstandsver-
luste. Eine Sanierung lohnt sich auf jeden
Fall.
Durch die verbesserte Verbrennungstech-
nik gelangen kaum noch Schadstoffe in
die Umgebung. Nach dem Einbau eines
neuen Heizkessels kann der Wirkungsgrad,
je nach Anlagekonzept, um über 20 Prozent
erhöht werden.
Eine Sanierung umfasst im Normalfall den
Ersatz des alten Heizkessels, des Ölbrenners
und eventuell der Warmwassererwär-
mung. Auch der Kamin ist im Normalfall
infolge der Sanierung der Anlage und den
dadurch veränderten Betriebsbedingun-
gen anzupassen.
Als Ersatz für die alte Brenner- und Kessel-
anlage stehen moderne, energiesparende
Kompaktwärmezentralen in konventionel-
ler Bauart oder mit Kondensationskessel
zur Verfügung. Die neue Kesselanlage kann
im Sanierungsfall an den bestehenden
Tank und meist auch an die vorhandenen
Ölleitungen angeschlossen werden.

Erdgas
Immer weiter ausgebaut wird derzeit das
Erdgasnetz; viele Anbieter warten hier mit
äußerst günstigen Angeboten kombiniert

mit Wartungsverträgen auf, die in jedem
Fall geprüft werden sollten. Eine Kosten-
Nutzen-Analyse im Vergleich zu einer mit
Öl betriebenen Anlage hängt sehr stark
von den jeweiligen Anbieterpreisen ab  und
ist daher für jeden Einzelfall gesondert zu
berechnen. Aus ökologischer Sicht ist als
wesentlicher Pluspunkt die umweltfreund-
liche Verbrennung hervorzuheben.

Erdwärme
Erdwärme ist eine witterungsunabhängi-
ge, konstante Energie, deren Temperatur 8
bis 10 °C in Tiefen ab ca. 5 Metern und mehr
beträgt. Für Erdwärmenutzung sind Boh-
rungen je nach Leistungsbedarf mit End-
teufen von 30 bis 200 m erforderlich.

Neben dem Wärmeentzug aus dem Erd-
reich kann die Sondenanlage zum Heizen
und auch zur freien und aktiven Kühlung
im Sommerbetrieb genutzt werden.

Vertikale Erdsonden ermöglichen die opti-
male Nutzung von Erdwärme, aufgrund
des geringen Flächenbedarfs gegenüber
horizontalen Kollektoren. Sie entziehen
dem Erdreich Kontaktwärme und bilden
ein geschlossenes, wartungsfreies System.
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18. Sanierungsmaßnahmen und Einsparpotenziale

Voraussetzung für die Planung und Einbrin-
gung von Erdsonden ist die genaue Kennt-
nis der geothermischen Bodenbeschaffen-
heit sowie von Grund- und Schichtenwasser.

Heizen mit Strom
Zwar sind die anfänglichen Investitionskos-
ten bei Nachtstromheizungen niedriger als
bei anderen Heizungssystemen. Die hohen
Verbrauchskosten heben diesen Kosten-
vorteil jedoch schnell wieder auf. Hinzu
kommt, dass diese Anlagen auch aus öko-
logischer Sicht nicht empfehlenswert sind
und deshalb ausgetauscht werden sollten.

Holzpellet-Heizanlage
Eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle
Alternative stellen Holzpellet-Heizanlagen

dar. Eine Pellet-Heizanlage (gepresstes
Sägemehl ohne Zusatzstoffe) entspricht
einer Holzheizung mit dem Komfort einer
Ölheizung und ist gleichzeitig CO2-neutral.
Außerdem ist im Hinblick darauf, dass es
sich bei Holzpellets um nachwachsende
Rohstoffe handelt, zukünftig mit einem
kostengünstigeren Betrieb zu rechnen.

Scheitholzanlage
In manchen Fällen ist auch der Einsatz einer
Scheitholzanlage zu prüfen, die ebenfalls
CO2-neutral ist.

Heizen mit der Kraft der Sonne
Bei entsprechender Auslegung der Solaran-
lage unterstützt der Solarkollektor das Hei-
zungssystem.

Warmwasserbereitung
Die Warmwasserbereitung hat nach der
Raumheizung mit acht Prozent den zweit-
größten Anteil am Endenergieverbrauch
der privaten Haushalte.
Der Warmwasserverbrauch im Haushalt
hängt stark von den individuellen Gewohn-
heiten des Einzelnen ab. So kann der täg-
liche Verbrauch an 40 °C warmem Wasser
pro Person zwischen 10 und 150 Litern
betragen. Damit greifen bei der Warmwas-
serbereitung Umweltschutz und Energie-
sparen direkt ineinander: Wer weniger
kostbares Trinkwasser zum Duschen,
Waschen oder Spülen verbraucht, benötigt
auch weniger Energie. Im Durchschnitt
werden in Deutschland rund 35 Liter pro
Person und Tag verbraucht.
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Es gibt mehrere Möglichkeiten der Warm-
wasserbereitung. Häufig ist die Warmwas-
serbereitung mit der Heizungsanlage
gekoppelt. Um die Wärmeverluste der
Warmwasserrohrleitungen gering zu hal-
ten, müssen diese isoliert sein.

Warmwasser-Wärmepumpe
Vorteilhaft ist auch der Einsatz einer Warm-
wasser-Wärmepumpe. Sie setzt erwärmte
Umgebungsluft, z. B. die Abwärme der Hei-
zung, zur Brauchwassererwärmung ein.
Dadurch wird Energie eingespart – die
Wämepumpe leistet so einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz.
Der Energieverbrauch von Warmwasser-
Wärmepumpen ist gering. Nur rund ein
Drittel der zur Wassererwärmung benötig-
ten Energie kommt aus dem elektrischen
Netz.

Warmwasser-Wärmepumpen sind als Kom-
paktgeräte für die Innenaufstellung konzi-
piert. Ein nachträglicher Einbau, beispiels-
weise im Altbau, ist problemlos möglich.

Mini-Blockheizkraftwerk
Aus Gas, Holzpellets oder Biodiesel erzeugt
ein Blockheizkraftwerk Warmwasser und

Strom. Die Kleinstgeräte (Größe eines
Geschirrspülers!) sind leise und haben eine
sehr hohe Energieausnutzung).

Solarkollektoren
Mit Solarkollektoren wird Sonneneinstrah-
lung in Wärme umgewandelt. Vor allem
die Brauchwarmwasserbereitung ist ein
sinnvoller Einsatzbereich. Hierzu werden
inzwischen von verschiedenen Herstellern
ausgereifte Komplettsysteme (Flach- / Röh-
renkollektoren) angeboten.
Die Kollektoren sollten mit Südausrichtung
und unter einem Neigungswinkel zwischen
20° und 60° gegen die Horizontale mon-
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tiert werden. Bei sinnvoller Auslegung – z.
B. sechs Quadratmeter Kollektorfläche für
einen Vierpersonen-Haushalt – decken sol-
che solarthermischen Systeme bis zu 
60 Prozent des jährlichen Brauchwarm-
wasser-Wärmebedarfs. Der Primärenergie-
verbrauch zur Warmwasserbereitung lässt
sich auf etwa die Hälfte reduzieren. Damit
ist die solarthermisch unterstützte Warm-
wasserbereitung das mit Abstand umwelt-
freundlichste System.
Sie können Ihr Dach auch zur Stromver-
sorgung nutzen mittels einer Fotovoltaik-
anlage. Das rechnet sich sogar, z. B. mit
günstigen Krediten von der KfW-Bank.

Solartechnologie

Ein Maßstab für gute Leistung
� Neubauinstallation
� Altbaurenovierung
� Badsanierung
� Dachs Heizkessel
� Wartungs- und Kundendienst
� Bauklempnerei
� FAWAS Zentralstaubsaugeranlagen
� Solaranlagen
� Holzvergaserkessel
� Pelletsheizkessel

� Wärmepumpen
� Brennwerttechnik im

Gas- und Ölbereich

Dierks &
Rosenow GmbH
Heizung und Sanitärtechnik

Haarenkamp 36 · 26180 Rastede-Leuchtenburg

Telefon 0 44 02/99 89 28 · Telefax 0 44 02/99 89 27

Kundendienst 01 71/7 42 04 02

• Sanitär

• Heizungsbau

• Lüftungstechnik

• Bauklempnerei

• Kundendienst

• Sanierung

• Neubau

Fachkompetenz
Sie haben eine Idee –

wir setzen sie um.

Am Busch 20 · 26160 Bad Zwischenahn

Tel.: 0 44 03/78 16 · Fax: 0 44 03/9 10 99 48

Mobil: 01 60/97 33 43 02

E-Mail: kretschmer-sanitaer@gmx.de

www.kretschmer-sanitaer.hpsv.de

mailto:kretschmer-sanitaer@gmx.de
http://www.kretschmer-sanitaer.hpsv.de
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19. Ermittlung des Gebäudeenergiestandards

Der erste Schritt zu einer energetisch und
ökonomisch sinnvollen Gebäudesanierung
ist die Ermittlung des Gebäudeenergie-
standards. Richtwert hierfür ist die soge-
nannte Energiekennzahl, die sich aus dem
Jahresenergieverbrauch errechnet. Der
jährliche Energieverbrauch pro Quadrat-
meter ist eine ähnliche Vergleichsgröße
wie der Benzinverbrauch eines Autos pro
100 km.

Energiekennzahl selbst berechnen

Die Energiekennzahl kann leicht selbst
berechnet werden: Der Jahresheizenergie-
verbrauch wird durch die beheizte  (Wohn-)
Bruttonutzfläche dividiert. Ist in dem Ener-
gieverbrauch die Warmwasserbereitung
mit enthalten, sollten, entsprechend ein-
schlägiger Berechnungsprogramme, ca.
18 % des Energieverbrauchs, vor der Divi-
sion abgezogen werden.
Der Energieverbrauch – am besten sind
gemittelte Werte über die letzten Jahre –
kann den Rechnungen des Energieversor-
gers oder der Heizkostenabrechnung ent-
nommen werden. Bei eigenen Ablesungen
am Gaszähler oder an der Messanzeige des
Öltanks kann der Verbrauch umgerechnet
werden: 1 Liter Öl = ~ 1 Kubikmeter Erdgas
= ~ 10 kWh.

Vergleichen Sie nun Ihre persönliche Ener-
giekennzahl mit den Werten in der unten-
stehenden  Tabelle:

Altbauten:
Doppelter Heizenergieverbrauch 
im Vergleich zu Neubauten

Der durchschnittliche Heizenergiever-
brauch pro Quadratmeter Wohnfläche und
Jahr beträgt im Gebäudebestand zwischen
220 bis 280 kWh/m2 und Jahr, in Neubau-
ten etwa 100 kWh/m2 und in Niedrigener-
giehäusern zwischen 30 und 70 kWh/m2

und Jahr.
Diese Werte können jedoch je nach Gebäu-
deart (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus,
Reihenhaus) variieren.

Gesetzliche Bestimmungen

Im Rahmen der Energieeinspar-Verordnung
(EnEV) hat der Gesetzgeber klare Regelun-
gen für den bestehenden Wohnbaube-
stand vorgegeben. Diese gelten regelmäßig
bei Neueinbau, Austausch oder Änderung
von Bauteilen (wie Dach, Fassade, Fenster
etc.) – also dann, wenn ohnehin Baumaß-
nahmen durchgeführt werden. Nach der
Modernisierung sind bestimmte Mindest-
anforderungen einzuhalten.

Als Alternative wurde eine 40 Prozent-
Regel eingeführt: Wenn das Gebäude ins-
gesamt den zulässigen Jahresprimärener-
giebedarf eines vergleichbaren Neubaus
um nicht mehr als 40 Prozent überschrei-
tet, gelten die Bauteilanforderungen insge-
samt als erfüllt. Dies ist in einer ganzeitli-

chen Bilanzrechnung nachzuweisen und
kann in einem Energiebedarfsausweis
dokumentiert werden. Bei umfassenden
Modernisierungen empfiehlt sich das
ohnehin.

Die wichtigsten Nachrüstpflichten

Elektrische Speicherheizgeräte mit über 
20 Watt Heizleistung pro Quadratmeter
Nutzfläche müssen nach der EnEV 2009
außer Betrieb genommen werden. Betrof-
fen sind hiervon insbesondere Wohnge-
bäude mit mindestens sechs Wohneinhei-
ten. Bei Nicht-Wohngebäuden greift die
Austauschpflicht ab einer beheizten Nutz-
fläche über 500 Quadratmetern. Die Nach-
rüstpflichten sind großzügig angelegt:
Systeme, die bis 1989 installiert wurden,
dürfen noch bis 2020 betrieben werden.
Modelle, die ab 1990 installiert oder in-
standgesetzt wurden, dürfen weitere 
30 Jahre betrieben werden. Um sicher zu
gehen, dass der „richtige“ Heizkessel in
Betrieb genommen wird, sollten Sie sich für
einen Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel entscheiden.

Auch die Dämmung der wärmeabgeben-
den Außenhülle eines Wohnhauses wird
nun stärker reglementiert. Als Richtwert
gilt hier der sogenannte U-Wert (Wärme-
durchgangskoeffizient), welcher bei den
Außenwänden 0,24 W/(m2K), bei Fenstern
und Türen 1,30 W/(m2K), bei Decken,
Dächern und Dachschrägen 0,24 W/(m2K)
und bei Decken und Wänden gegen unbe-
heizte Räume oder Erdreich 0,30 W/(m2K)
nicht übersteigen darf.

Energiekennzahl Bewertung Gebäudetyp
kWh/m2//Jahr

bis 20 Optimal Passivhaus
20 - 50 Sehr gut gutes Niedrigenergiehaus
50 - 80 Gut Energieeinsparverordnung
80 - 120 Befriedigend Wärmeschutzverordnung ’95
120 - 160 Verbesserungswürdig Wärmeschutzverordnung ’84
160 - 200 Mangelhaft Sanierungsbedarf
über 200 Ungenügend dringender Sanierungsbedarf



Inh. Dipl.-Bauing. Karl-Heinz Westerholt
Wittenmoordamm 12 • 26180 Rastede
Tel.: 0 44 02-8 2748 • Fax: 0 44 02-98 68 86
Bau- u. Tragwerksplanung – Schlüsselfertiges Bauen

Neubau – Umbau – Holzbau – Innenausbau
Fensterbau – Innentüren – Holzfußböden

Energiesparberatung (Fachhochschule)
Energiespargutachten – Energieausweise

Finanzierungshilfen  KfW
Altbausanierung (auch GU)

20. Fördermittel im Überblick (Stand 01.06.2009)

Bei Ihrem Vorhaben, ein älteres Gebäude
umfassend zu sanieren und damit den
Energieverbrauch deutlich zu senken, kön-
nen Sie zahlreiche Förderprogramme auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
in Anspruch nehmen.

Zu den wichtigsten Förderprogrammen auf
Bundesebene zählen die Programme der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und
des Bundesamtes für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA).

Programme der KfW:

Detaillierte Informationen erhalten Sie
direkt bei der Info-Hotline der KfW-Förder-
bank: 01801 335577 

oder im Internet unter
www.kfw-foerderbank.de 

Programm des Bundesamtes für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA):

Vor-Ort-Energieberatung
(Antrag beim BAFA)

Energieberatung für Wohngebäude, die zu
mehr als der Hälfte zu Wohnzwecken ge-
nutzt werden und vor dem 01.01.84 (alte
Bundesländer) bzw. dem 01.01.89 (neue
Bundesländer) errichtet wurden.

Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von
der Zahl der Wohneinheiten.

(Der Antrag muss über den beratenden
Ingenieur vor Beratungsbeginn eingereicht
werden.)

Eine Liste der Energieberater vor Ort er-
halten Sie im Internet unter www.bafa.de
(-Energie -Energiesparberatung) oder über
die 
Telefon: 06196 90-8880 bzw.
Telefax: 06196 90-8800

Förderdatenbank der 
Deutschen Energie-Agentur

Daneben gibt es noch zahlreiche weitere
Förderprogramme auf Bundes-, Landes-
und kommunaler Ebene. Einen umfassen-
den Überblick können Sie sich mit Hilfe
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http://www.kfw-foerderbank.de
http://www.bafa.de


20. Fördermittel im Überblick

der Förderdatenbank der Deutschen Ener-
gie Agentur im Internet (www.dena.de)
verschaffen. Oder Sie wenden sich direkt an
die kostenlose Energie-Hotline der Dena:

Deutsche Energie Agentur
Chausseestraße 128a
10115 Berlin

Info-Telefon
08000 736734 
(täglich rund um die Uhr)

Weitere Informationsangebote 
im Internet:
www.thema-energie.de
Energie-Spartipps für Haus und Wohnung,
Finanzierungsinfos sowie Fakten zur Son-
nenenergie und anderen erneuerbaren
Energien.

www.solarwaerme-plus.info
Fakten und Ratschläge zur Warmwasserbe-
reitung durch Solarwärme für Hausbesit-
zer und Handwerker.
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Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum trotz geschlossener 

Fenster und Türen kein wohliges Raumklima aufkommen will oder 

wie Sie kostbare Energie einsparen können? Mit dem EWE Wärme-
Check finden Sie es heraus.

Er besteht aus:

NEU: Einer Gebäudedetailanalyse, mit der die Energieeffizienz

Ihrer gesamten Gebäudehülle und der Heizungsanlage genaue-

stens analysiert wird

(inkl. bedarfsorientiertem Energieausweis).

Einer Thermografie zur Aufdeckung von Wärmebrücken.

Einem Blower-Door Test, um Undichtigkeiten im Haus aufzuspü-

ren.

Heizen oder verheizen Sie?
EWE Wärme-Check.

www.ewe.de

EWE Aktiengesellschaft

ServicePunkt Westerstede
Zum Stadtpark 2
26655 Westerstede
Tel. 04488 57-0

ServicePunkt Rastede
Oldenburger Str. 236
26180 Rastede
Tel. 04402 9874-141

http://www.dena.de
http://www.thema-energie.de
http://www.solarwaerme-plus.info
http://www.ewe.de





